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Hintergrund dieser Studie 
Die Frage des Umgangs der professionellen Archäologie mit der Gruppe der Metallsucher ist ein 

Thema, das sowohl das wissenschaftliche Fach Archäologie als auch die archäologische Denkmalpflege 

seit inzwischen beinahe einem halben Jahrhundert beschäftigt. Metallsuchgeräte wurden zum Zweck 

der Suche nach Landminen während des zweiten Weltkrieges entwickelt (Brunecker 2008, 24). 

Nachdem sie jedoch nicht nur Landminen, sondern alle Arten metallischer Gegenstände mit 

magnetischer Leitfähigkeit aufspüren können, wurden sie von etwa den 1960er-Jahren ab zuerst in 

den USA und ab etwa 1970 auch im deutschen Sprachraum zunehmend von Privatleuten eingesetzt 

um nach archäologischen Metallfunden zu suchen. In Österreich lässt sich das Aufkommen der 

Verwendung von Metallsuchgeräten zum letztgenannten Zweck sogar anhand der Fundmeldungen in 

den jährlich vom Bundesdenkmalamt veröffentlichten Fundberichte aus Österreich recht präzise auf 

das Jahr 1970 datieren: erwähnten Fundberichte bis dahin in erster Linie Funde von Keramik, steigt ab 

dem Band für das Jahr 1970 die Anzahl der Fundmeldungen, die nahezu oder ausschließlich Münzen 

oder sonstige Metallfunde nennen, sprunghaft an. 

Hatte die professionelle Archäologie bis zu etwa dieser Zeit Laien, die ihre Freizeit zur Suche nach 

oberflächig anzutreffenden archäologischen Funden nutzten und diese dann auch (mehr oder minder 

brav) den dafür zuständigen archäologischen Denkmalpflegebehörden meldeten, noch (mehr oder 

minder) als kostenlose Informationslieferanten, deren Mitteilungen zur Entdeckung bis dahin 

unbekannter, aber wichtiger archäologischer Fundstellen führen konnten, einigermaßen geschätzt 

(wenngleich auch vielleicht gelegentlich etwas herablassend belächelt), änderte der Metalldetektor 

das fa hli he Bild des „fu dsu he de  Laie  d a atis h. De  Metallsu her beschränkten sich im 

Gege satz zu de  „t aditio elle  Hei atfo s he  f ühe e  Ge e atio e  i ht u  auf das Auflese  
von oberflächlich angetroffenen Fundgegenständen, sondern begannen nun auch Funde, die noch im 

Erdboden verborgen lagen, auszugraben. Damit wurde  ‚Metallsu he ‘ eine potentielle Bedrohung 

dessen, was die professionelle Archäologie im 20. Jahrhundert zunehmend als ihren primären 

Fo s hu gsgege sta d, ih e ‚ i htigste‘ P i ä uelle gattu g e ka t hatte: a häologis he Befu de 
und Kontexte. Wer gräbt, d i gt i  de  E d ode  ei  u d ‚stö t‘ da it e e tuell aussagek äftige 
Bode a lage u ge  u d i  diese  eo a ht a e, älte e “tö u ge  ‚a häologis he “t atifikatio e ‘ 

z . ‚Befu de‘  u d das Ve hält is z is he  diese  u d de  i  ih e  e thaltenen Funden, also jene 

)usa e hä ge  ‚Ko te te‘ , aus de e  si h it a häologis he  Methode  e ga ge e  
Handlungsabläufe bzw. Ablagerungs- und Erosionsereignisse erschließen lassen. Man begann daher 

innerfachlich und in der fachlichen Kommunikation it de  ‚Auße elt‘ e ht ald de  Beg iff 
‚Metallsu he ‘ it de  i e - ie auße fa hli h sta k egati  esetzte  Beg iff ‚Rau g ä e ‘, de  es 
schon seit langer Zeit gab, gleichzusetzen.  

Ein neues Feindbild für professionelle ArchäologInnen war geboren und dies wurde – nicht nur, aber 

wenigstens teilweise auch aus eigenen schlechten Erfahrungen mancher ArchäologInnen, z.B. mit 

gezielt in über Nacht offen stehen gelassene Grabungsflächen gegrabenen Löchern und am 

Antikenmarkt auftauchenden Fundgegenständen, die sicher nicht aus Altsammlungen und noch viel 

sicherer nicht aus systematischen, professionell durchgeführten, archäologischen Ausgrabungen 

stammten – auch zunehmend mit zusätzlichem negativem Beiwerk ausgeschmückt. Sei es, dass 

Metallsucher nur oder hauptsä hli h a  i ts haftli he  We t ih e  ‚“ hätze‘ interessiert wären 

(siehe dazu z.B. Brunecker 2008, 15-18), sei es, dass die Metallsuche wenigstens teilweise ein 

‚“u htphänomen‘ (z.B. Prokisch 2011, 142) zur hedonistischen Befriedigung persönlicher Vorlieben 

und Neigungen (z.B. Jung 2010, 23) sei, fachliche Bewertungen des Phänomens Metallsuche sind 

primär negativ geprägt. Und man muss auch durchaus zugeben, dass diese Wertungen wenigstens 

teilweise auch zutreffen dürften; denn das gleiche gilt ja auch bei professionellen ArchäologInnen, von 
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denen wenigstens manche auch mehr an ihrem Einkommen als an Archäologie interessiert zu sein 

scheinen, während für andere Archäologie ein Mittel zur hedonistischen Suchtbefriedigung zu sein 

scheint. 

Die erste Reaktion des Faches – bzw. jener Fachleute, die in Positionen waren, in denen sie 

maßgeblichen Einfluss auf die Politik und Gesetzgebung nehmen konnten – auf diese neu 

e a hse de ‚Bed ohu g‘ a  die, ei  Total e ot dieses ‚Ho s‘ zu fo de  u d diese Fo de ung 

auch so weit als möglich durchzusetzen. Verbote passen gut mit einer Beamtenmentalität zusammen, 

die letztendlich davon ausgeht, dass was nicht sein darf auch nicht sein kann (siehe dazu auch Karl 

i.V.), weil das in Ämtern und damit in der Lebenserfahrung von Beamten auch tatsächlich meistens so 

ist. Die A häologie a  zu de  )eit, i  de  die Metallsu he  zu  ‚P o le ‘ fü  u s u de  – in den 

70ern und frühen 80ern des 20. Jahrhunderts – im deutschen Sprachraum nahezu durchgehend 

beamtet: die professionellen ArchäologInnen in Denkmalämtern sowieso, die das ja selbst heute oft 

noch sind; aber auch die UniversitätslehrerInnen, vor allem die ProfessorInnen; die archäologischen 

MitarbeiterInnen von Forschungseinrichtungen; und auch die MuseumsarchäologInnen. Verbote 

schienen also eine gute Lösung, weil die mit Verboten verbundenen Strafen ja abschreckende Wirkung 

entfalten würden. 

Diese Strategie des Verbietens und Strafens wurde erst ab Mitte der 1990er in England und Wales 

breitenwirksam aufgegeben (obwohl in einigen anderen Ländern wie z.B. Dänemark schon weit länger 

eine weniger restriktive Politik des fachlichen Umgangs mit Metallsuchern verfolgt wurde). Die 

Änderung der archäologischen Strategie im Umgang mit den Metallsuchern in England und Wales 

hatte übrigens nur bedingt damit zu tun, dass ArchäologInnen in diesen beiden Ländern eingesehen 

hatten, dass Verbieten und Strafen wenig gegen die Metallsuche zu nutzen scheint. Vielmehr hat es 

hauptsächlich damit zu tun, dass es in England und Wales trotz vielfacher Versuche einfach nicht 

gelungen war die Politik davon zu überzeugen, dass die Metallsuche durch Laien – ob nun direkt als 

‚Ho ‘ ode  ittel a  i  Weg ei e  allge ei e  G a u gs e illigu gspfi ht fü  G a u ge  u  
archäologische Objekte zu finden – etwas sei, das per Gesetz der Bevölkerung verboten werden 

müsse. Den englischen und walisischen ArchäologInnen blieb also nicht viel anderes übrig als sich eine 

andere Lösung für das Problem zu suchen. 

Dennoch, es stehen sich damit heute zwei fachliche Zugä ge zu  ‚P o le ‘ de  Metallsu he du h 
Laien gegenüber, die einander weitgehend entgegengesetzt sind. In jüngerer Zeit werden diese 

Ansätze auch innerfachlich zunehmend intensiv diskutiert, denn über die letzten Jahre, wenn nicht 

sogar Jahrzehnte, hat sich zunehmend gezeigt, dass Metallsuche ein – trotz aller bereits bestehenden 

Verbote und Bestrafungsmöglichkeiten – zunehmend populäres Hobby zu werden scheint. Das führt 

dazu, dass sich das Fach zunehmend in zwei Parteien spaltet.  

Die eine davon fordert eine zusätzliche Verschärfung der gesetzlichen Verbote von und gesetzlichen 

Bestrafungsmöglichkeiten für archäologische Metallsuchen ohne Bewilligung durch die örtlich 

zuständige archäologische Denkmalbehörde: nur dadurch, so das Argument, drücke man ausreichend 

deutli h aus, dass die ‚a häologis he “ hatzsu he‘ du h i ht e tsp e he d ausge ildete Laie  
falsch und schädlich sei und erziele damit die abschreckende Wirkung, die nötig sei um die 

unverständigen Laien davon abzuhalten einfach wilde Löcher in archäologischen Schichten zu graben. 

Es geht dieser Partei also letztendlich darum durch die abschreckende Wirkung von Verboten und 

Strafen die Metallsuche durch Laien möglichst zu verhindern (und somit die Erzeugung von Schaden 

präventiv mengenmäßig zu reduzieren). 

Die andere fachliche Partei argumentiert hingegen, dass Strafen nichts nützen, man, statt sie 

auszuschließen, Metallsucher möglichst in archäologische Prozesse und Abläufe integrieren solle und, 
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wo das nicht möglich sei, wenigstens so viel als möglich der archäologischen Information retten solle, 

die noch zu retten ist, wenn ein Metallsucher schon das Loch gegraben hat, aus dem diese 

Informationen stammen. Flächendeckende Verbote und Strafen würden das erschweren, weil diese 

zwar nicht die Metallsuche selbst, sehr wohl aber die Bereitschaft der Metallsucher die 

archäologischen Autoritäten über ihre Funde zu verständigen, deutlich reduzieren würde. Es geht 

dieser Partei also letztendlich darum, den durch Metallsuche durch Laien potentiell entstehenden 

archäologischen Schaden dadurch zu minimieren, indem man von Metallsuchern möglichst viele 

Informationen über ihre Funde und deren Fundumstände zu bekommen versucht (und somit den 

bereits angerichteten Schaden retrospektiv dadurch zu minimieren, dass man möglichst viel 

Information über den Schadensfall dokumentiert). 

Das entspricht übrigens ausgezeichnet den beiden denkmalpflegerischen Erhaltungsprinzipien für 

archäologische Objekte: die erste Partei versucht eine Strategie der Erhaltung archäologischer Objekte 

in situ zu verwirklichen, während die zweite Partei eine Strategie der Erhaltung durch Dokumentation 

umzusetzen versucht. Und nachdem diese beiden Strategien so gut wie immer unvereinbar sind, weil 

die Handlungen, die für die Umsetzung der einen Strategie notwendig sind, gewöhnlich die Umsetzung 

der anderen Strategie wenigstens be-, wenn nicht sogar gänzlich verhindern, kann man sich vorzüglich 

über dieses Thema streiten. 

Beachtenswert ist jedoch, dass für diese Diskussion so gut wie keine Evidenz zur Verfügung steht, auf 

de e  Basis si h die eige tli h ele a te “t eitf age ä li h: ‚Was schützt die Archäologie besser?‘ – 

weil beide Parteien sich durchaus dahingehend einig sind, dass es darum geht Archäologie 

bestmöglich vor Zerstörung zu schützen) auch nur halbwegs sinnvoll und begründet entscheiden lässt. 

Beide Seiten stützen sich bisher weitgehend auf Annahmen und Vermutungen, die völlig ungeprüft 

geblieben sind, ja die nicht einmal durch irgendwelche annähernd soliden Daten auch nur ansatzweise 

gestützt werden. Wenn überhaupt, werden eklektisch ausgewählte, anekdotische Erlebnisberichte als 

schwache Indizien für die Berechtigung der jeweils eigenen Ansicht angeführt: es gäbe immer wieder, 

auch tiefe, Raubgrabungslöcher an der Fundstelle X (Ja, danke, das ist sicher richtig, aber hat sich 

deren Häufigkeit gegenüber der Zeit vor dem Aufkommen von Metallsuchgeräten erhöht, und zwar 

i ht u  ‚auf Fu dstelle X‘ so de  i sgesa t i  ga ze  La d? . Alle Metallsu he , die Pe so  X 
jemals bei der Suche beobachten konnte, haben nur ganz seichte Löcher gegraben, nicht tiefe (Ja, 

danke, das ist sicher auch richtig, aber wie viele seichte und wie viele tiefe Löcher mache Metallsucher 

insgesamt?). Es hat jemand in der Nacht ein Loch in die Grabungsfläche gemacht (Ja, auch sicher 

richtig, aber wie viele solche Löcher kommen insgesamt auf archäologischen Ausgrabungen vor, und 

woher wissen wir, dass die wirklich Metallsucherlöcher und nicht nur Vandalenakte von gelangweilten 

Jugendlichen sind?). Und so weiter und so fort, aber ohne irgendwelche systematischen Erhebungen 

von Daten. 

Die vorliegende Studie versucht, wie bereits einige andere meiner jüngeren Arbeiten zur Thematik, 

eine halbwegs systematisch erhobene Datengrundlage für diese Diskussion zu schaffen. Dabei widmet 

sie sich einem konkreten Anlassfall, nämlich der Wahrnehmung unterschiedlicher Personengruppen 

des e sti sta zli he  U teils i  Fall ‚Ba a e s hatz o  Rülzhei ‘ – wobei natürlich weniger das 

Urteil selbst als vielmehr die medialen Berichte darü e  so ohl i  ‚t aditio elle ‘ P i t edie  als 
auch diversen modernen Medien, inklusive der Internetauftritte des erstinstanzlich Verurteilten) die 

Grundlage dieser öffentlichen Wahrnehmung bilden. Ehe ich zur Untersuchung dieser öffentlichen 

Wahrnehmungen des Urteils komme, muss auch noch kurz auf den Hintergrund dieses Falls 

eingegangen werden. 
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Der Fall ‚Bar are s hatz vo  Rülzhei ‘ 
U  es glei h o eg zu sage  i te essie t i h de  ‚Ba a e s hatz o  Rülzhei ‘ sel st este falls 
nur randlich, wenn übe haupt: es ha delt si h da ei u  ei e  de  si he li h zahllose  ‚“ hätze‘, die 
in den Wirren des 5. Jahrhunderts nach Christus (Pecht 2014) von irgendwem aus irgendwelchen 

Gründen an irgendeinem Ort, der heute in Rheinland-Pfalz liegt, im Boden vergraben wurden. Er 

gleicht damit vielen anderen ähnlichen solchen ‚“ hatzfunden‘ und sagt uns – außer über sich selbst 

und ein an sich unbedeutendes historisches Ereignis, nämlich seine Vergrabung – archäologisch nur 

sehr wenig Neues, auch wenn man sich viel darüber zusammenphantasieren kann, wie dass es sich 

da ei u  de  ‚Ni elu ge s hatz‘ ha del  kö te fü  de  e  da  do h ehe  i k ig e s hei t . 
Kunsthistorisch sagt er uns vielleicht ein wenig mehr als das, aber wenigstens auf den ersten Blick auch 

nicht gewaltig viel mehr. So gesehen, ist er für mich als Archäologen ohne besonderes Interesse an 

de  et effe de  Regio  i  . Jah hu de t a h Ch istus ei  e ht ‚ge öh li he ‘ Fu d, de  eit 
weniger interessant ist als irgendwelche beliebigen gleichzeitigen Siedlungen oder Gräberfelder, 

deren Erforschung weit mehr archäologische Erkenntnisse herzugeben verspricht als das der 

‚“ hatzfu d o  Rülzhei ‘ je als kö te, sel st e  e  u te  opti ale  a häologis he  
Bedingungen entdeckt und geborgen worden wäre. Das einzige, was diesen Fund von irgendwelchen 

beliebigen Scherben am nächsten Acker unterscheidet ist, dass er zum Großteil aus Silber- und 

Goldklunkern besteht; und das ist meiner Meinung nach wissenschaftlich völlig uninteressant. Um es 

etwas legerer auszudrücken: dieser Schatz kann wenigstens mir (gerade als Archäologen) gerne 

gestohlen bleiben. 

Und genau Letzteres ist auch das, worum es in dem Gerichtsverfahren ging, dessen erstinstanzliches 

Urteil (bzw. die öffentliche Wahrnehmung desselben) der Gegenstand dieser Studie ist: darum, dass 

diese  ‚“ hatz‘ de  A häologie z . de  La d Rhei la d-Pfalz unterschlagen wurde. Denn worüber 

auch immer man in diesem Fall streiten kann, eines ist klar: der Fund wurde in Rheinland-Pfalz 

gemacht und das Denkmalschutzgesetz von Rheinland-Pfalz (DSchG-RLP) bestimmt in § 20 Abs. 1 

eindeutig: „Fu de, die herre los si d oder die so la ge er orge  are , dass ihr Eige tü er i ht 
mehr zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum des Landes, wenn sie von besonderer 

wisse s haftli her Bedeutu g si d…“. Und nachdem die zuständige Rheinland-Pfälzer archäologische 

Denkmalbehörde offensichtlich davon ausgeht, dass dieser Fund von besonderer wissenschaftlicher 

Bedeutung ist (siehe z.B. Pecht 2014), muss man wohl annehmen – wenigstens solange die Frage der 

wissenschaftliche Bedeutung dieses Fundes nicht in höherer Instanz anders entschieden wurde als 

durch die Denkmalbehörde – dass dieser Schatzfund unter das kulturgüterschutzrechtliche 

Schatzregal von Rheinland-Pfalz fällt und damit Eigentum dieses Landes ist. 

Was genau in diesem Fall geschehen ist, ist für mich an dieser Stelle weitgehend gleichgültig, denn es 

spielt für diese Studie keine besondere Rolle. Wenn Sie die Details interessieren sollten, können Sie 

zahlreiche verschiedene Versionen der Ereignisse im Internet finden. Grob zusammenfassen lassen 

sich die Fakten dieses Falles wie folgt: ein oder mehrere Personen gingen in einem Waldstück nahe 

Rülzheim ihrem Hobby der Metallsuche nach, ohne dafür zuvor eine Genehmigung durch die örtlich 

zuständige untere Denkmalschutzbehörde gemäß § 21 Abs. 1 DSchG-RLP erteilt bekommen zu haben. 

Eine davon, der damals 20-jäh ige ‚Be  C.‘, stieß da ei auf die Fu dgege stä de, die e  
anschließend aus dem Boden entfernte und von der Fundstelle abtransportierte. Mehrere Monate 

danach begannen die Strafverfolgungsbehörden mit Ermittlungen gegen diesen jungen Mann, 

woraufhin dieser nun erst seinen Fund bei der regional zuständigen Archäologin meldete und abgab. 

Die zuständigen Landesbehörden beschlossen den Fall dennoch weiter zu verfolgen und der Fall 

landete somit vor Gericht, weil der materielle Wert des Fundkomplexes von Experten auf etwa eine 

halbe Million Euro geschätzt worden war. Verurteilt wurde Benny C. letztendlich erstinstanzlich also 
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nicht dafür, dass er potentiell archäologischen Schaden angerichtet hatte, sondern wegen eines 

Eigentumsdeliktes, nämlich dem Versuch dem Land Rheinland-Pfalz Landeseigentum im Wert von ca. 

€ .  zu u te s hlage  siehe z.B. “üddeuts he )eitu g . I z is he  u de o  
Verurteilten gegen dieses Urteil berufen, d.h. der Fall wird die Gerichte noch länger beschäftigen. 

Das noch nicht rechtskräftige erstinstanzliche Urteil fiel übrigens am Papier durchaus heftig aus, in der 

P a is e ige  d a atis h: Be  C. u de zu  Mo ate  Haftst afe edi gt ausgesetzt  so ie € 
3.000 Geldbuße verurteilt. Die Geldbuße wäre an ein Kinderhospiz zu zahlen gewesen – eine 

interessante Entscheidung in Anbetracht der Tatsache, dass der staatliche Denkmalschutz ohnehin 

stets an Geldnot leidet und eine entsprechende Strafzahlung an die Denkmalbehörde vielleicht ein 

wenigstens aus archäologischer Sicht weit deutlicheres Signal gewesen wäre, worum es bei dem Fall 

denn überhaupt ging.  

Diese Strafe passt übrigens auch sehr gut in eine Reihe vergleichbarer Urteile im deutschen 

Sprachraum in vergleichbaren Fällen: so z.B. u de  i  Fall de  ‚Hi elss hei e o  Ne a‘ 
Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr (letztendlich auch bedingt ausgesetzt) für Unterschlagung und 

Hehle ei e hä gt u d au h i  öste ei his he  Fall de  ‚keltis he  Waffe fu de o  Fö ke  Laas 
Riegel‘ die Täte  ege  U te s hlagu g zu z ei Jah e  Haft edi gt  und schmerzhaften Geldstrafen 

verurteilt (Fuchs 1992). Zwar wurden in allen Fällen die Freiheitsstrafen bedingt ausgesetzt, aber eine 

mehrjährige – wenn auch nur bedingte – Haftstrafe ist dennoch eines der schärfsten Mittel der 

Bestrafung, die in modernen europäischen Rechtssystemen zur Verfügung steht.  

Damit sollte ein solches Urteil durchaus nicht geringe generalpräventive Wirkung haben, wenn man 

denn überhaupt an die generalpräventive Wirkung von Gerichtsurteilen glauben will. Damit bietet sich 

das ‚Rülzhei e ‘ U teil dazu a  ei  zeit ahes Mei u gs ild e s hiede e  pote tiell et offe e  
Bevölkerungsgruppen zu ermitteln um zu sehen, ob dieses Urteil tatsächlich die gewünschten Effekte 

ausgelöst hat, oder eher nicht. Das zu wissen ist durchaus nicht unwichtig, wenn man eine 

evidenzbasierte Diskussion darüber führen möchte, ob man eher mit einer Strategie, die auf Verbote 

von und Strafen für Metallsuchen durch Laien setzt, oder einer Strategie der möglichst breiten 

Einbindung möglichst vieler Metallsucher zum erwünschten Endergebnis kommen würde: dem 

bestmöglichen Schutz archäologischer Hinterlassenschaften. Die vorliegende Studie versucht daher 

diese Gelegenheit zu nutzen um zu analysieren, wie Urteile wie das zum Barbarenschatzfund auf 

verschiedene potentiell betroffene Bevölkerungsgruppen wirken bzw. welche Meinungsbilder sich in 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu diesem Urteil gebildet haben. Dadurch lässt sich hoffentlich 

ein besseres Verständnis dazu gewinnen, wie solche Urteile wirken und vor allem wie sie das Verhalten 

verschiedener Bevölkerungsgruppen beeinflussen. 

Bevor ich mich nun aber wirklich der Studie zuwende, ein letzter Punkt in dieser langen Vorrede: 

Mögliche Befangenheit des Autors 
Auch wenn mich der Barbarenschatz selbst kaum interessiert, bedeutet das natürlich noch lange nicht, 

dass ich nicht eine ganz konkrete Meinung zum Urteil im Fall Barbarenschatzfund habe. Ganz im 

Gegenteil habe ich diese Untersuchung wenigstens teilweise aus dem Grund begonnen, weil ich eine 

ganz konkrete eigene Meinung zum Barbarenschatz-Urteil habe und nicht zuletzt sehen wollte, ob 

andere Personen in ihrer Meinung zu diesem Urteil ähnlich gespalten sind wie ich selbst.  

Konkret bedeutet das, dass ich in Bezug auf diese Untersuchung deutlich stärker befangen sein könnte 

bzw. bin als dies gewöhnlich in ähnlichen Untersuchungen der Fall ist. Zwar ist die Vorstellung des 

vorurteilsfreien und gänzlich unbefangenen Wissenschafters, der einen Forschungsgegenstand als 

objektiv und vollkommen neutral außenstehender Analyst untersucht, generell ein Mythos, an den 
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hoffentlich kaum noch jemand glaubt (wenigstens innerhalb der Wissenschaften). Dennoch, 

gewöhnlich bleiben gerade bei archäologischen Untersuchungen die Vorurteile und potentiellen 

Befangenheiten des untersuchenden Wissenschafters gering und beeinflussen Ergebnisse gewöhnlich 

nur in ein oder zwei Richtungen, die uns noch dazu gut bekannt sind und daher ohnehin bei jeder 

Lesung wissenschaftlicher Texte mitschwingen. Interesse für den eigenen Forschungsgegenstand und 

der Glaube an die Richtigkeit der selbst zu Papier gebrachten Überlegungen sind schließlich auch 

Vorurteile. Nachdem im konkreten Fall meine Meinung zum Fall aber durchaus andere, unerwartet 

und auch stärker wirkende, Vorurteile schon in die von mir gestellten Fragen und noch mehr in die 

von mir vorgenommene Interpretation der Umfrageergebnisse einbringen kann, ist es notwendig 

meine Meinung zu dem Fall darzustellen. Dies sollte hoffentlich LeserInnen wenigstens ermöglichen 

diese Studie in den richtigen Kontext zu setzen. 

Wie bereits angedeutet, ist meine Meinung zum konkreten Fall durchaus gespalten. Dies liegt nicht 

zuletzt daran, dass ich der Ansicht bin, dass man Archäologie durch Verbote und Strafen nicht effektiv 

schützen kann, weil man Verbote in diesem Bereich in der Regel nicht durchsetzen kann und Strafen 

nicht drastisch genug sein können um die mangelnde Durchsetzbarkeit der Verbote kompensieren zu 

kö e  u d die ‚e ü s hte‘ a s h e ke de Wi ku g zu e tfalte . Die Idee, dass Strafen eine 

maßgebliche generalpräventive Wirkung haben können, beruht nämlich auf der Vorstellung, dass 

Menschen Angst vor Strafen haben und daher die verbotene Handlung nicht setzen. Das ist allerdings 

meiner Lebenserfahrung nach in der Regel nicht der Fall, weil es voraussetzt, dass sich der, der eine 

Handlung zu setzen beabsichtigt, vorher über ihre möglichen Konsequenzen Gedanken macht. Nur so 

kann er nämlich auf die Vorstellung verfallen, dass er die Handlung nicht setzen sollte, weil er dabei 

erwischt und dann dafür bestraft werden könnte. Das tun aber die meisten Menschen, die ich kenne, 

nicht oder bestenfalls sehr oberflächlich, sondern handeln überwiegend spontan zur Befriedigung  

gerade gegebener Bedürfnisse, ohne sich auch nur eine Sekunde über die möglichen Konsequenzen 

Gedanken zu machen. Und wenn sie doch es tun, wird daraus unmittelbar eine Kosten-Nutzen-

Rechnung: die Chance erwischt und bestraft zu werden wird gegen den Nutzen, den man aus der 

erwünschten aber verbotenen Handlung zu ziehen erwartet, abgewogen. 

Nun ist es so, dass Rheinland-Pfalz ein Schatzregal für wichtige archäologische Funde hat. Herr C. hat 

also das DSchG-RLP gebrochen, indem er den Schatz monatelang bei sich daheim behalten hat statt 

ihn unmittelbar den zuständigen Behörden anzuzeigen. Dafür gehört er bestraft, weil Gesetz ist Gesetz 

und an Gesetze sollte man sich halten; bzw. wenn man sich nicht daran hält, wird man eben bestraft. 

Daher bin ich der Meinung, dass Herr C. verurteilt und bestraft werden sollte, halte das Urteil in 

diesem Sinn also für gerecht. Über die Strafhöhe kann man meiner Meinung nach natürlich streiten, 

aber in Anbetracht der Tatsache, dass er wegen eines Eigentumsdeliktes erstinstanzlich verurteilt 

wurde und der Wert der Sache, die er sich illegal anzueignen versucht hat, eine halbe Million Euro 

war, finde ich die Strafhöhe angemessen, wenn nicht sogar recht mild. Noch dazu hat sich Herr C. nicht 

ge ade eso de s si oll e halte : hätte e  de  Fu d t otzde  e  ‚illegal‘ it ei e  
Metallsuchgerät unterwegs war) gleich nach der Auffindung gemeldet, dann wäre er mit einer kleinen 

Ordnungsstrafe davongekommen, falls überhaupt; wenn nicht sogar die zuständige Denkmalbehörde 

ih  als ‚hal eh li he ‘ Fi de  soga  ei e  ge isse  Fi de loh  gezahlt hätte, ie a h D“ hG-RLP 

mögli h u d e igste s fü  ‚eh li he‘ Fi de  o gesehe . 

Umgekehrt halte ich aber die Gesetzeslage, die derzeit in Rheinland-Pfalz besteht, für nicht zielführend 

und letztendlich nicht nur für das gesamte Debakel, zu dem dieser Fall wurde, sondern auch für die 

ganzen falsche  ‚a häologis he ‘ Bots hafte , die diese  Fall ei e  A si ht a h ausse det, 
verantwortlich. Denn das DSchG-RLP e ietet ja ü e haupt u  deshal  Laie  die ‚u ge eh igte‘ 
Metallsuche, weil wir ArchäologInnen nicht wollen, dass auch noch jemand anderer als wir irgendwo, 
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wo wir nicht einmal eine Vermutung haben, dass dort Archäologie sein könnte (und die daher noch 

nicht als Grabungsschutzgebiet ausgewiesen wurden), Löcher graben und dabei Archäologie 

e tde ke  z . ‚u gestö te Befu de‘ ze stö e  ‚darf‘. Wir erheben also einen ganz unmittelbaren, 

retrospektiv anwendbaren fachlichen Eigentumsanspruch auf alle archäologischen Befunde, zu denen 

wir einen privilegierten und alle Dritten ausschließenden Zugang haben wollen (siehe dazu schon Karl 

2013). Das ‚a häologis he “ hatz egal‘, das i  Rhei la d-Pfalz im Gesetz steht, steht auch nur deshalb 

im Gesetz, weil wir ArchäologInnen die Funde dann auch tatsächlich haben wollen, wenigstens die, 

die i  fü  ‚ i htig‘ halte , a e  de  “taat dafü  e e  i ht das Geld ausgeben will, das es kosten 

würde den Findern ihre Funde abzukaufen. Dies gilt vor allem wenn es wirklich auch wirtschaftlich 

e t olle ‚“ hatzfu de‘ si d, für die das Land plötzlich unvorhergesehene Millionenbeträge ausgeben 

müsste, die es ohnehin nicht hat und für die es da  ‚We tsa he ‘ e i t, die – eil sie ja ‚ atio ales 
Kultu e e‘ si d – nie wieder verkäuflich und damit wirtschaftlich eigentlich wertlos sind. Der 

tatsächlich notwendige archäologische Kulturgüterschutz ist dafür bloß Vorwand, eine im wahrsten 

Sinne des Wortes billige Ausrede dafür, dass wir ArchäologInnen die totale rechtliche Kontrolle über 

u se  ‚ isse s haftli hes Eige tu ‘, u se e Quelle , ha e  u d Lä de  edial u d useal-
tou istis h he o age d auss hla ht a e ‚“e satio sfu de‘ i ht et a teue  a kaufe  üsse , 
sondern sich kostenlos aneignen können. 

Dummerweise führt das aber meiner Meinung nach genau zu solchen Situationen, wie wir sie im 

konkreten Fall zum wiederholten Mal vor uns haben: selbst dort wo Laien Genehmigungen für 

Metallsuchen von den zuständigen archäologischen Fachbehörden weitgehend problemlos erhalten 

können, gibt es viele Metallsucher, die sich um solche Genehmigungen nicht kümmern. Die Gründe 

dafür sind vielfältig und reichen davon, dass manche Metallsucher eigenbrötlerische Einzelgänger 

sind, die mit Behörden nichts zu tun haben wollen, darüber, dass manche Metallsucher nach vielen 

Jahren schlechter Behandlung durch die archäologische Fachwelt einfach nichts mehr mit dieser zu 

tun haben wollen, bis dahin, dass manche einfach das Hobby lieber erst einmal probieren wollen, ehe 

sie sich auf lange Behördenwege begeben und dann einfach niemals die Zeit und Energie finden sich 

eine Genehmigung zu besorgen‚ weil sie ja 'ohnehin keinen Schaden anrichte ‘. Außerdem gibt es im 

deutschen Sprachraum nur sehr wenige Länder, in denen man eine solche Genehmigung einfach 

bekommt; in manchen kann man sie gar nicht bekommen. Das führt dazu, dass die überwältigende 

Mehrheit der Metallsucher in unserem Raum – in Deutschland vermutlich 50.000-60.000, in 

Österreich um die 4.000 Personen (Karl & Möller i.V.) – ihrem Hobby mehr oder minder rechtswidrig 

nachgehen.  

Diese Tatsache ist von zentraler Wichtigkeit, weil sie bedeutet, dass ein solcher Laie sich bereits bei 

der Aufnahme der Suchtätigkeit (mehr oder minder bewusst) dafür entschieden hat geltendes Gesetz 

zu brechen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt in der Regel noch nicht wissen kann, was er finden wird. 

Übrigens, ganz am Rande bemerkt: was er wahrscheinlich finden wird, ist alter Metallmüll, der die 

überwältigende Mehrheit der ArchäologInnen überhaupt nicht interessiert. Aus seiner eigenen Sicht 

begeht der durchschnittliche Metallsucher also in der Regel schon alleine deshalb kein 

ernstzunehmendes Vergehen, sondern höchstens ein Kavaliersdelikt, weil er weiß, dass er in der Regel 

bei einem Suchgang hauptsächlich solchen alten Metallmüll finden wird. Nur wenn er Glück hat oder 

ganz gezielt hauptsächlich oder ausschließli h ‚e t ag ei he‘ Flä he  a su ht, fi det e  ü e haupt 
i ge d el he ‚i te essa te ‘ a häologis he  Fu de und diese wiederum in der überwältigenden 

Mehrheit aller Fälle auf oder in den obersten paar Zentimetern des Erdbodens. Mehr als ein paar 

solche Reste im Oberboden zu finden ist etwa so selten wie ein größerer Lottogewinn; ein Fund wie 

de  des ‚Ba a e s hatzes‘ hi gege  ei  “olo-Gewinn eines großen Jackpots. Der Metallsucher, der 

sein Metallsuchgerät ergreift um sich auf die Suche zu machen, hofft vielleicht darauf den Jackpot zu 

gewinnen, erwartet aber nur Nieten zu ziehen, weil das ist, was in der Regel passiert. Aus dem 
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Blickwinkel des Metallsuchers gleicht das etwa dem Szenario, wenn man als Fußgänger spätnachts bei 

Rot eine geregelte Kreuzung überquert und sich vorher versichert hat, dass kein Querverkehr sichtbar 

ist; ja, es ist verboten das zu tun, aber dieses Vergehen ist ein lässliches, weil in der Regel dabei absolut 

gar nichts passiert. Darum hat es auch schon praktisch jeder von uns das ein oder andere Mal, wenn 

nicht sogar regelhaft, getan, ebenso wie fast jeder Mensch, der Auto fährt, schon wenigstens einmal, 

wenn nicht sogar oft, Geschwindigkeitsbeschränkungen im Straßenverkehr wissentlich überschritten 

hat. Weil es wird schon nichts passieren; und wenn einen die Polizei doch einmal dabei erwischt, na 

dann zahlt man halt die kleine Verwaltungsstrafe. 

Zum Problem wird das alles nur, wenn dann doch einmal was passiert. Bei Metallsuchern ist das 

hauptsächlich dan  de  Fall, e  sie u e utet auf ei e  ‚Ba a e s hatz‘ stoße . Allen Ausreden 

in Gerichtsverfahren zum Trotz ist in solchen Fällen den Findern natürlich relativ rasch – schon bei der 

Bergung – kla , dass sie hie  kei e  ‚ge öh li he ‘ Fu d o  si h ha e , so de  et as ‚Beso de es‘, 
e e  de  ‚“ hatz‘, i ht de  alltägli he  Müll, de  sie so st so fi de . A e  so ald de  Fi de  
dä e t, dass e  jetzt tatsä hli h ‚de  Ja kpot‘ gek a kt hat, dä e  ih  au h die ut aßli he  
Folgen seines eigenen Handelns: kei e “u hge eh igu g zu ha e  edeutet de  Fu d ‚illegal‘ 
gefunden zu haben; und damit warten wohl kaum Ruhm, Ehre, Anerkennung, eine finanzielle 

Belohnung oder was auch immer der Metallsucher gerne hätte am Ende des Weges zur zuständigen 

Behörde, sonde  i  e ste  Li ie fa hli he u d ohl au h ediale Ve da u g als ‚Rau g ä e ‘ u d 
potentiell auch noch irgendwelche Strafen. Und dann ist das Zeugs, das er gerade gefunden hat, 

vermutlich auch noch viel Geld wert. Es ist etwa die Situation des Schnellfahrers, dem aus einer 

Parklücke ein Geldbote mit einem Koffer voll Bargeld in den Wagen gelaufen und der nun tot ist: 

lebendig machen kann der Fahrer den Geldboten nicht mehr und, weil er zu schnell unterwegs war, 

wird er wohl auch bestraft werden, wenn er die Polizei informiert. Wenn er hingegen einfach das Geld 

nimmt und damit wegfährt, darauf hoffend, dass ihn keiner gesehen hat und ihn die Polizei auch nicht 

ausforschen kann, hat er einen unerwarteten finanziellen Gewinn. Nur ist in der Situation des 

‚illegale ‘ Metallsu he s ie a d du h desse  ‚illegale‘ Ha dlu ge  u s Le e  geko e , so de  
e  ist de  ‚Ha s i  Glü k‘, de  de  ä he - wenn nicht sogar nibelungensagenhaften Goldschatz 

gefunden hat u d de  ih  jetzt als ‚Pechmarie‘ de  Behö den abgeben soll, damit sie ihn dafür noch 

bestrafen können. 

Dass ein Metallsucher in dieser Situation so ehrlich ist sich selbst anzuzeigen und darauf zu hoffen, 

dass ih  die Behö de i  diese  Fall au h tatsä hli h als ‚eh li he  Fi de ‘ eha delt, e fo dert 

jedenfalls ungewöhnliche Charakterstärke; ja man könnte sagen, dass der Metallsucher ein wahrer 

Heiliger sein muss um in dieser Situation tatsächlich so zu handeln. Von normalen Menschen, die 

gewöhnlich den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen versuchen und Lösungsmöglichkeiten, 

die zu gravierenden negativen Konsequenzen für sie selbst führen (könnten), gewöhnlich vermeiden, 

ka  a  ei  sol hes Ha del  hi gege  i ht e a te . “o ald si h also ei  ‚illegale ‘ Metallsu he  i  
der Situation wiederfindet, dass er ausnahmsweise und wider Erwarten einmal etwas gefunden hat, 

as i kli h e igste s i  “el st e stä d is des ‚“ hatzsu he s‘ offe si htli h ‚ i htig‘ ist, lei t ih  
also kaum mehr etwas anderes übrig als den Fund unmittelbar wieder zu vergraben oder ihn zu 

verheimlichen und in Ländern mit Schatzregal damit zu unterschlagen zu versuchen. 

Natü li h ka  a  jetzt sage  „Gesetz ist Gesetz  und der Metallsucher hätte halt einfach nicht 

‚illegal‘ oh e Ge eh igu g de  zustä dige  Behö de  de  Metallsu he a hgehen sollen. Wer 

Gesetze übertreten hat, soll eben auch bestraft werden, wie schon oben gesagt. Dennoch greift dieses 

Argument hier meiner Meinung nach nur sehr bedingt und vor allem zu kurz, wenn es um den Schutz 

von Archäologie geht und nicht bloß darum Gesetzesbrecher für Gesetzesübertretungen zu bestrafen. 

Aus dem Blickwinkel des Schutzes der Archäologie wirkt dieses Gesetz sicherlich nicht so, dass 
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Archäologie dadurch besser geschützt wird, denn offensichtlich hält das Gesetz die zahlreichen 

Metallsucher nicht davon ab ih e  Ho  ‚illegal‘ a hzugehe . Kei e de  Gesetzes e s hä fu ge  
der letzten Jahrzehnte im deutschen Sprachraum scheint zu einer erkennbaren Reduktion der Anzahl 

de  ‚illegale ‘ Metallsu he  gefüh t zu ha e , ga z i  Gege teil scheint diese Zahl seit 45 Jahren stetig 

und ungemindert weiter anzuwachsen.  

Das gesetzli he Ve ot de  Metallsu he oh e Ge eh igu g a  ‚Ei stiegspu kt‘, also o  de  
Aufnahme der eigentlichen Handlung, hat allerdings zur Folge, dass alle Folgehandlungen, die den 

eigentlichen archäologischen Sachschaden (weil die Suche mit dem Metallsuchgerät selbst erzeugt ja 

noch keinen archäologischen Schaden) verhindern oder wenigstens deutlich reduzieren könnten – wie 

eben z.B. die unmittelbare Einstellung der Arbeiten nach der Feststellung, dass es sich beim Fund um 

ei e  ‚e hte  “ hatz‘ ha delt u d die Fu d eldu g a  die Behö de , da it diese zur sachgemäßen 

Bergung der Funde und Dokumentation der Fundumstände dem Laien professionelle ArchäologInnen 

zur Unterstützung zur Seite stellen können – fü  de  ‚illegal‘ gesu ht ha e de  Laie  de fa to 
versperrt sind, wenn er sich nicht selbst dem Risiko der Strafverfolgung aussetzen will. Damit bewirken 

Denkmalschutzgesetze wie jenes von Rheinland-Pfalz das genaue Gegenteil dessen, was sie eigentlich 

erreichen wollen: sie schützen nicht archäologische Hinterlassenschaften vor Schaden, sondern 

vergrößern den entstehenden Schaden. Dadurch, dass die gesetzliche Hürde, die den Laien zur 

Entscheidung bewegen soll potentiell entstehen könnenden archäologischen Schaden möglichst zu 

vermeiden, zu früh aufgestellt ist – nämlich an einem Punkt, an dem für den potentiellen Schädiger 

überhaupt noch nicht erkennbar ist, dass sein Handeln irgendeinen maßgeblichen Schaden anrichten 

könnte – entfaltet sie an dieser Stelle keine sinnvolle Wirkmächtigkeit; verhindert dadurch aber, dass 

jene, die das tun könnten, zu späterer, richtigerer Zeit andere schadensminimierende Handlungen 

setzen. 

Das halte ich falsch und darum das Urteil für ungerecht, weil nämlich das Gesetz, auf dem diese Strafe 

letztendlich beruht, meiner Meinung nach ungerecht und unklug ist. Es wurde gezielt in der Absicht 

geschaffen einer bestimmten Bevölkerungsgruppe – nämlich uns professionellen ArchäologInnen – 

gesetzliche Privilegien zu geben, um ihnen die Aneignung von Sachen zu ermöglichen, die sie zwar 

haben wollen, zu deren Erwerb ihnen aber weder der Staat noch sonst jemand ausreichend Mittel zur 

Verfügung stellen will. Es wurde in eine Form gegossen, die ausschließlich der administrativen 

Bequemlichkeit der zuständigen Ämter dient, nicht dem Schutz des angeblich im öffentlichen 

Interesse zu schützenden Gutes. Die Durchsetzung eines ungerechten Gesetzes kann nicht zu 

gerechten Urteilen führen. 

Hinzu kommt, dass meiner Meinung nach das nun ergangene Urteil noch dazu archäologisch alle 

falschen Nachrichten sendet, die ein solches Urteil nur senden kann. Das beginnt damit, dass – nicht 

anders als in den Fällen Nebra und Förker Laas Riegel sowie vergleichbaren anderen Urteilen – das 

Vergehen, das geahndet wird, der Entzug von Eigentum ist und nicht die archäologische 

Sachbeschädigung. Es ist also erst recht wieder nicht die wichtige archäologische Information, um die 

es hier geht, sondern darum, dass einem Land sein Eigentum in Wert von einer halben Million Euro 

entzogen wurde. Davon abgesehen, geht es eben in diesem Fall erst recht nicht um etwas, das wirklich 

‚a häologis h e t oll‘ a e  ‚ i ts haftli h e tlos‘ ist, so de  – wie auch in allen anderen dieser 

‚spektakulä e  Fälle‘, i  de e  als “t afe eh  als ei e Geldst afe fü  ei e O d u gs id igkeit 
herauskommt – die schweren Geschütze werden nur dann aufgefahren, wenn es um Sachen geht, die 

‚ i ts haftli h e t oll‘ si d, äh e d ih  ‚a häologis he  We t‘ f agli h ist, vor allem nach der nun 

schon einmal unsachgemäß erfolgten Bergung. Da kann man archäologisch tausendmal zu vermitteln 

e su he , dass es i ht ‚de  “ hatz‘ ist, u  de  es i  de  A häologie geht, so de  ‚die 
I fo atio e ‘, die i  de  kau  e kli he  U terschieden verschiedener Schichten im Erdboden 
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stecken. Urteile wie dieses sagen genau und viel deutlicher, worum es eigentlich geht: um Wertsachen 

die man um eine halbe Mille Euro verkaufen könnte, alles andere dabei ist irrelevant. Und nachdem 

es immer nu  sol he ‚ho h e tige ‘ Fu de si d, ei de e  ei  sol hes Theate  ge a ht i d, ie als 
hi gege  e  ei  paa  ‚a häologis h i htige‘ a e  i ts haftli h öllig e tlose “ he e  o  
einer Fundstelle geklaut wurden, brauchen wir uns dann auch nicht wundern, dass 

geschichtsinteressierte Laien oft glauben uns damit zu helfen, wenn sie Löcher in den Boden graben. 

Weil das nämlich das ist, was wir ihnen durch unser Handeln vermitteln, an dem man unsere 

eigentlichen Ziele viel besser erkennen kann als an unseren hohlen (und oft ohnehin unverständlichen) 

Worten. 

Ich bin also gespalten: ich finde das Urteil aus einem gewissen Blickwinkel durchaus richtig und wohl 

auch einigermaßen angemessen, andererseits aus einem anderen Blickwinkel völlig falsch und 

vermutlich mehr archäologischen Sachschanden anrichtend, als das ein Herr Benny C. jemals tun hätte 

können, selbst wenn er sein Leben lang nichts anderes täte als wilde Löcher in die Landschaft zu 

graben. Der (einigermaßen) gesetzestreue Bürger in mir denkt sich „ e ht ges hieht de  He  C. , 
der Archäologe in mir rauft sich hingegen verzweifelt die Haare ob diesem Bärendienst, den die Justiz 

dem Fach damit erwiesen hat. 

Inwieweit meine Meinung zu diesem Urteil meine Studienergebnisse geprägt hat, kann ich selbst 

natürlich nicht beantworten. Daher habe ich meine Meinung hier so vollständig als sinnvoll 

offengelegt, um Ihnen selbst die Beurteilung dieser Frage zu ermöglichen und meine 

Studienergebnisse in diesem Kontext lesen zu können. 

Methodik und Repräsentativität dieser Studie 
Die vorliegende Umfrage wurde als Internet-Survey mittels der kommerziellen Softwarelösung Survey 

Gold 8 durchgeführt. Die einzelnen Fragen, die in diesem Survey gestellt wurden, wurden am 26. und 

27.2.2015 entwickelt, also hauptsächlich am Tag, der dem der Verhandlung des Falles im Landgericht 

Frankenthal (Pfalz) folgte. Der Online-Survey wurde am 27.2.2015 gegen 9.30 GMT freigeschaltet und 

stand dann bis zum 13.3.2015 23:59 GMT im Netz. In diesen ca. 14 Tagen gingen insgesamt 320 

Antworten ein, die meisten davon in den ersten paar Tagen und die meisten vollständig oder nahezu 

vollständig beantwortet. 

Um diesen Survey möglichst breit in potentiell betroffenen Bevölkerungsgruppen bekannt zu machen 

wurde ein direkter Link zum Survey mit einer Kurzvorstellung meiner selbst und der Intentionen der 

Umfrage auf einschlägigen Internet-Medien verbreitet, insbesondere Internet-Diskussionsforen für 

Archäologie und ebensolche für Metallsucher sowie mittels einschlägiger Facebook-Gruppen und 

Kontakte. Die Vorstellung der Studie erfolgte mit dem folgenden Standardtext, der je nach Bedarf 

geringfügig modifiziert wurde: 

„I h erlau e i h kurz orzustelle , ehe i h auf die U frage, die im Thema genannt, ist verweise: mein 

Name ist Raimund Karl und ich bin Professor für Archäologie und Denkmalpflege an der Bangor 

University in Großbritannien. Wie vermutlich dem einen oder anderen hier bekannt ist, beschäftige und 

äußere ich mich (wissenschaftlich und anders) seit längerem mit dem Thema Metallsuche durch 

interessierte Laien im deutschen und englischen Sprachraum. Mehrere meiner einschlägigen 

Publikationen sind unter der Adresse https://bangor.academia.edu/RaimundKarl auf Academia.edu zu 

finden. 

Um die Auswirkungen des jüngsthin ergangenen Urteils zum Fall "Barbarenschatz" besser verstehen 

zu können führe ich (bis zum 13.3.2015 23:59 GMT) eine kurze Meinungsumfrage durch. Sollten Sie 

https://bangor.academia.edu/RaimundKarl
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eine Meinung zum Barbarenschatz-Urteil haben, bitte ich Sie die kurze Umfrage im beiliegenden Link 

zu beantworten. 

Die Beantwortung der Umfrage ist völlig anonym und es werden keine Daten aufgezeichnet, die es 

ermöglichen Sie persönlich in irgendeiner Weise zu identifizieren. Die aufgezeichneten Daten werden 

für eine Analyse des Meinungsbildes unterschiedlicher interessierter Gruppen verwendet werden. Es 

ist geplant, die Ergebnisse der Auswertung der eingegangenen Daten in wissenschaftlichen Kontexten 

(Vorträgen und Fachpublikationen) zu veröffentlichen. 

Die Beantwortung der Umfrage dauert nur einige wenige Minuten. Schon im Vornherein, herzlichen 

Dank für die Bereitschaft mir Daten zur Verfügung zu stellen. 

Hier geht es zur Umfrage: http://surveygoldcloud.com/s/70026159A5B546DD/31.htm“ 

Die Umfrage wurde dadurch sicherlich weiten Personenkreisen zugänglich: so hat allein das größte 

deutsche Schatzsucherforum, auf dem ich ebenfalls auf diese Umfrage hinwies, nahezu 30.000 

registrierte Mitglieder (siehe dazu auch Karl & Möller i.V.). Wie bei jeder Internet-Umfrage sind die 

Antwortenden ein selbstselektierendes Sample aus der Gruppe all jener Personen, die von dieser 

Umfrage erfahren haben. Es ist daher von Haus aus davon auszugehen, dass nur solche Personen 

geantwortet haben, die erstens eine mehr oder minder ausgeprägte Meinung zu dem Barbarenschatz-

Urteil hatten, zweitens diese Meinung auch anderen mitteilen wollten und drittens nicht zu viel Angst 

davor hatten sich durch Abgabe ihrer Meinung einer potentiellen Verfolgung durch archäologische 

oder sonstige Behörden auszusetzen (und ja, derartige Befürchtungen wurden in den auf meine 

ursprüngliche Nachricht in Diskussionsforen folgenden Antworten zum Ausdruck gebracht).  

Der Großteil der Fragen – nämlich Fragen 1 bis 15 – bestand aus Aussagen, zu denen die Antwortenden 

ihre Zustimmung bzw. Ablehnung auf einer Skala von 1 (stimme gar nicht zu) bis 5 (stimme vollständig 

zu) ausdrücken sollten. Die restlichen vier Fragen fragten danach (16) ob der Antwortende 1) 

professionelleR ArchäologIn, 2) ehrenamtlicheR MitarbeiterIn eines Landesdenkmalamtes bzw. 

MetallsucherIn mit Nachforschungsgenehmigung (NFG), 3) MetallsucherIn ohne NFG oder 4) sonstige 

archäologische interessierte Person sei; (17) nach dem derzeitigen Wohnort (deutsche Bundesländer 

in alphabetischer Reihenfolge, Österreich, Schweiz, anderes Land); (18) nach dem Geschlecht 

(männlich, weiblich, sonstiges); und (19) nach dem Alter (20 oder jünger, 21-80 in Zehnjahresschritten, 

81 oder älter). Fragen waren teilweise spiegelnd formuliert (ich halte das Urteil für gerecht, ich halte 

das Urteil für ungerecht), weil mich nicht zuletzt auch interessierte, ob auch andere Befragte ähnlich 

gespaltener Meinung zu diesen Fragen sind wie ich, was sich am ehesten dadurch abbilden lässt, dass 

man dieselbe Frage zweimal (eben gespiegelt) stellt. 

Du h Ve e du g de  i  de  “oft a elösu g e thalte e  Mögli hkeit zu  U te d ü ku g o  ‚ allot-

box-stuffi g‘, ei de  eh fa he A t o t e su he o  de  gleichen IP-Adresse verhindert werden, 

wurde versucht einigermaßen sicherzustellen, dass eine mehrfach wiederholte Beantwortung der 

Umfrage durch die gleichen Personen möglichst erschwert und damit weitgehend ausgeschlossen 

wurde. Diese Methode ist natürlich nicht unbedingt besonders sicher: Personen mit guten 

Kenntnissen über die Funktionsweise des Internets können diese Sperre einigermaßen leicht 

umgehen. Dies dürfte allerdings nicht vorgekommen sein, soweit sich das erkennen lässt, bzw. wenn, 

nur durch vereinzelte manuelle Mehrfacheinträge, nicht – wie in solchen Fällen weit effektiver wäre 

um das Umfrageergebnis maßgeblich zu verfälschen – mittels zu diesem Zweck programmierter Hacks. 

Die eingegangenen Daten können also als grundsätzlich verlässlich betrachtet werden. Eine hohe 

Repräsentativität kommt ihnen jedoch nicht zu: dafür sind die Teilnehmerzahlen, vor allem für die 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen, zu denen sich Antwortende selbst zuordnen sollten, zu gering; 

http://surveygoldcloud.com/s/70026159A5B546DD/31.htm


R. Karl  

16 

 

außerdem ist bei selbstselektierenden Samples grundsätzlich nie von einer echten Repräsentativität 

der Ergebnisse auszugehen. Dennoch vermögen die gesammelten Daten wenigstens Tendenzen 

anzuzeigen: so sind z.B. die Antworten von Metallsuchern ohne NFG, von denen insgesamt 143 im 

Sample enthalten waren, bei Annahme von etwa 60.000 derartigen Personen im deutschen 

Sprachraum bei 2ς auf +/- 8.3 % genau. Aus diesen Tendenzen kann man dann durchaus halbwegs 

verlässliche Schlussfolgerungen ableiten. 

Die Auswertung aller Daten erfolgte für einfachere Auswertungen mit Survey Gold 8, für 

Berechnungen von Korrelationskoeffizienten und die Erstellung multivariater Kreuztabellen wurde 

IBM SPSS Statistics (Version 22) verwendet. Alle vollanonymisierten Rohdaten im SPSS-Fileformat 

(.sav) sind auf http://archaeologieforum.at/index.php/bibliothek/download/5-denkmalpflege/83-

barbarenschatz-urteil-umfragedaten im Internet als Open Data unter einer Creative Commons 

Attribution 4.0 International License verfügbar. 

Zusammensetzung der Stichprobe 
Fragen 16 bis 19 ermittelten demografische Daten der Antwortenden.  

Dabei stellte die erste dieser Fragen darauf ab zu ermitteln, zu welcher archäologieinteressierten 

Bevölkerungsgruppe sich Antwortende selbst zuordnen würden. Insgesamt wurde diese Frage von 313 

der Antwortenden beantwortet, 7 machten keine Angabe. Von den 313 Personen, die diese Frage 

beantwortet haben, gaben 34 (bzw. 11% der diese Frage beantwortenden) Personen an, 

professionelle Archäologen zu sein; 86 Personen (bzw. 27%) identifizierten sich als ehrenamtliche 

Mitarbeiter bzw. Metallsucher mit NFG; 134 Personen (bzw. 43%) als Metallsucher ohne NFG; und 

weitere 59 (bzw. 19%) als generell an Archäologie interessierte Personen, die jedoch nicht mit einem 

Metallsuchgerät nach archäologischen Objekten suchen würden (Abb. 1). 

 

Abb. 1: Zugehörigkeit zu verschiedenen interessierten Bevölkerungsgruppen (n = 313). 

Bei diesen vier Gruppen lässt sich für drei relativ genau abschätzen, welchen Anteil der jeweiligen 

Bevölkerungsgruppe diese Zahlen von Antwortenden repräsentieren, nämlich bei den drei 

Erstgenannten. Professionelle ArchäologInnen gibt es in Deutschland und Österreich derzeit c. 5.600-

7.900 (Bentz & Wachter 2014, 11; Karl & Möller 2014, 12), die 34 antwortenden Personen aus dieser 
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Bevölkerungsgruppe stellen also etwa 0,5% der Gesamtgruppe dar. Ehrenamtliche archäologische 

MitarbeiterInnen bzw. Metallsucher mit NFG gibt es derzeit in Deutschland c. 3,300 (Karl & Möller 

i.V.), in Österreich hingegen derzeit praktisch keine, die 86 Antwortenden aus dieser Gruppe stellen 

also ungefähr 2,6% der Gesamtzahl der Angehörigen dieser Gruppe dar. Metallsucher ohne NFG gibt 

es schließlich in Deutschland und Österreich in Summe geschätzt ca. 60.000 (Karl & Möller i.V.), die 

134 Antwortenden, die sich dieser Gruppe zugerechnet haben, stellen also etwa 0.2% dieser 

Bevölkerungsgruppe dar. Die Gesamtzahl jener Personen, die an Archäologie interessiert sind, jedoch 

nicht mit Metallsuchgerät suchen, lässt sich hingegen nicht einmal annähernd abschätzen, es kann 

also nicht gesagt werden, welchen Anteil dieser Gruppe die 59 Antwortenden, die sich dieser Gruppe 

zugehörig fühlten, darstellen, wohl aber jedenfalls einen deutlich geringeren Anteil als 

Repräsentanten aller anderen Gruppen. Diese Unterschiede sind jedenfalls so signifikant, dass 

Gesamtwerte zu Fragen wenig aussagekräftig sind: Antworten von Metallsuchern ohne NFG müssten 

z.B. etwa 10-12mal so stark gewertet werden wie Antworten von Ehrenamtlichen um einen 

repräsentativen Querschnitt des Meinungsbildes der Gesamtpopulation von Metallsuchern mit und 

ohne NFG zu erhalten, die Archäologen etwa 4-5mal so stark. Aus diesem Grund werden in der Folge 

in der Auswertung dieser Studie nicht die Gesamtergebnisse der Umfrage berücksichtigt, sondern nur 

die Ergebnisse nach Bevölkerungsgruppe miteinander verglichen. Die Gesamtverteilung der 

Antworten auf die verschiedenen Fragen wird der Vollständigkeit halber in Anhang 1 wiedergegeben, 

es ist jedoch zu beachten, dass diese auf Grund der unterschiedlichen Antworthäufigkeit aus 

verschiedenen relevanten demografischen Gruppen nicht als aussagekräftig zu betrachten sind. 

Die zweite demografische Frage fragte nach dem Wohnort der Antwortenden, denn in der Regel 

dürfte davon auszugehen sein, dass Personen ihren archäologischen Tätigkeiten hauptsächlich relativ 

nahe an diesem Wohnort nachgehen dürften. Diese Frage wurde von insgesamt 312 Personen 

beantwortet, 8 machten keine Angabe. Die absolute Verteilung nach Wohnorten entnehmen Sie bitte 

Abbildung 2. 

 

Abb. 2: Verteilung der Antwortenden nach Wohnort (n = 312). 
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Die Verteilung der Antwortenden auf Wohnort wurde nur in einigen wenigen Auswertungsteilen 

berücksichtigt und auch dort nicht vollständig, weil für viele der genannten Länder die Größe der 

Stichprobe zu klein ist um irgendwelche sinnvollen Schlüsse daraus ziehen zu können. Die geografische 

Verteilung der Antwortenden ist dennoch nicht uninteressant, weil sie zeigt, dass Urteile wie das 

Gegenständliche auch über den geografischen Raum, den sie eigentlich betreffen, durchaus 

Diskussionen auslösen und für potentielle Betroffene durchaus nicht uninteressant sind.  

Es ist daher davon auszugehen, dass Urteile wie das Gegenständliche nicht nur im unmittelbar 

betroffenen Rechtsraum, sondern deutlich über diesen hinaus wirkmächtig sind; also auch in Ländern 

(potentiell unerwünschte, potentiell erwünschte) Auswirkungen haben können, in denen dieses Urteil 

in dieser Form gar nicht gefällt hätte werden können. Das bedeutet nicht zuletzt, dass archäologische 

Institutionen, vor allem solche der staatlichen archäologischen Denkmalpflege, wenn sie verhindern 

wollen, dass derartige Urteile aus anderen Rechtsräumen in dem für die jeweilige Einrichtung 

relevanten Rechtsraum unerwünschte Nebenwirkungen nach sich ziehen, jedenfalls wenigstens 

deutlich und auch öffentlichkeitswirksam Stellung zu solchen Urteilen beziehen müssen. Ein Urteil im 

Land A kann also im Land B, in dem gänzlich andere Bedingungen herrschen und/oder selbst ähnliche 

rechtliche Bestimmungen deutlich anders ausgelegt werden als in Land A; Auswirkungen haben, die 

nur sehr wenig mit den bestehenden Gegebenheiten in Land B zu tun haben. Letztendlich können also 

Urteile aus dem Land A denkmalpflegerische Strategien in Land B unterminieren, wenn sich die für 

Land B zuständige Behörde nicht deutlich von einem Urteil aus Land A distanziert, das die in B 

gewählte Strategie unterminieren könnte.  

Die dritte demografische Frage bezog sich auf das Geschlecht der Antwortenden. Gerade die 

Metallsucherszene ist bekanntermaßen sehr stark männlich dominiert, daher ist das 

Geschlechterverhältnis der Antwortenden für diese Umfrage auch durchaus interessant und relevant. 

Diese Frage wurde von 315 der UmfrageteilnehmerInnen beantwortet, nur 5 machen keine Angabe. 

Das vermutete Geschlechtermissverhältnis innerhalb der befragten Bevölkerungsgruppen zeigt sich 

auch an der Verteilung der Antworten: insgesamt 283 Personen (oder 89,84% der Antwortenden) 

gaben an männlichen Geschlechts, nur 30 Personen (bzw. 9,52%) weiblichen Geschlechts zu sein, nur 

 Pe so e  z . , %  ählte  die d itte e füg a e Optio  ‚so stiges‘ A . . 

 

Abb. 3: Geschlechterverteilung (n = 315). 
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Sogar noch deutlicher in Richtung Männerdominanz in der Gruppe der Metallsucher verschoben 

zeigen sich die Ergebnisse zu dieser Frage, wenn man die Antworten nach Zugehörigkeit zu 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen aufgliedert (Abb. 4). In diesem Fall zeigt sich, dass ca. 94% der 

Ehrenamtlichen bzw. Metallsucher mit NFG und sogar ca. 97% der Metallsucher ohne NFG männlichen 

Geschlechts sind. Es ist allerdings auffallend, dass auch unter den professionellen ArchäologInnen (ca. 

73,5% männlich) und den sonstigen archäologieinteressierten Personen  (ca. 76,5% männlich) deutlich 

mehr Männer als Frauen auf die Umfrage geantwortet haben. Dies ist insofern auffällig, als gemäß 

den letzten Untersuchungen des archäologischen Arbeitsmarktes in Deutschland und Österreich das 

Geschlechterverhältnis in der Archäologie deutlich ausgewogener ist als in den Antworten auf diese 

Umfrage (Deutschland: 57% männlich, 43% weiblich, Bentz & Wachter 2014, 11; Österreich: 51% 

männlich, 49% weiblich, Karl & Möller 2014, 13). Dies scheint darauf hinzudeuten, dass Männer – 

wenigstens im Bereich der Archäologie – eher bereit sind als Frauen ihre Meinungen zu einschlägigen 

Gerichtsurteilen von sich zu geben, wenn sie nicht sogar generell stärker an diesen interessiert sind 

als Frauen. 

 

Abb. 4: Geschlechterverteilung nach Bevölkerungsgruppe (n = 313). 

In der weiteren Auswertung der Umfrageergebnisse wurde das Geschlecht der Befragten nicht weiter 

berücksichtigt, weil sich in Bezug auf keine der gestellten Fragen signifikante Abweichungen im 

Meinungsbild zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern zeigen ließen. Das Meinungsbild einer 

Person zu dem gegenständlichen Urteil scheint also nicht vom Geschlecht der betreffenden Person 

beeinflusst zu werden, bzw. gibt es keine signifikanten geschlechtsspezifischen Meinungsunterschiede 

zu diesem Urteil. 

Die vierte und letzte demografische Frage betraf das Alter der Antwortenden. Diese Frage wurde von 

313 Personen beantwortet, 7 machten hingegen keine Angabe zu ihrem Alter. Von den Antwortenden 

gaben 9 (bzw. 2,88%) an 20 Jahre oder jünger zu sein, 52 (bzw. 16,61%) zwischen 21 und 30, 93 (bzw. 

29,71%) zwischen 31 und 40, 90 (bzw. 28,75%) zwischen 41 und 50,  53 (bzw. 16,93%) zwischen 51 

und 60, 14 (bzw. 4,47%) zwischen 61 und 70 und 2 (bzw. 0,64%) zwischen 71 und 80 Jahre alt zu sein 

(Abb. 5). Keiner der Antwortenden gab an 81 oder älter zu sein. Auch dies entspricht dem halbwegs 

bekannten Altersprofil von Metallsuchern, deren überwiegende Mehrheit in der Alterskategorie 

zwischen 31 und 50 Jahren zu sein scheint. 
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Abb. 5: Altersverteilung (n = 313). 

 

Abb. 6: Altersprofil nach befragter Bevölkerungsgruppe (n = 313). 
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oder den Wunsch haben sich auf archäologisch relevanten Internet-Diskussionsplattformen und 

Facebook-Gruppen herumzutreiben. 

In der weiteren Auswertung der Umfrageergebnisse wurde das Alter der Befragten nicht weiter 

berücksichtigt, weil sich in Bezug auf keine der gestellten Fragen signifikante Abweichungen im 

Meinungsbild zwischen verschiedenen Altersklassen ergaben, die nicht weit besser durch 

Zugehörigkeit zu verschiedenen Bevölkerungsgruppen erklärbar wären. Alter scheint also in Bezug auf 

das Meinungsbild zu dem gegenständlichen Urteil ebenfalls keine signifikanten Auswirkungen zu 

haben. 

Ergebnisse 
In der Folge werden die Ergebnisse der Umfrage vorgestellt, indem die Verteilungen von Zustimmung 

und Widerspruch zu den 15 inhaltlichen Fragen, gegliedert nach Gruppen entsprechend der 

Antworten auf Frage 16, wiedergegeben werden. Dieser Vergleich ist weit aussagekräftiger als die 

einfache Darstellung der Gesamtdaten, weil, wie schon oben erklärt, unterschiedliche 

Bevölkerungsgruppen in der Umfrage deutlich unterschiedlich stark repräsentiert sind und die 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe deutlich mit bestimmten Meinungsbildern korreliert ist, 

wodurch die Gesamtergebnisse maßgeblich in Richtung der Meinung der in der Stichprobe deutlich 

überrepräsentierten Ehrenamtlichen verfälscht werden.  

Gerechtigkeit des Urteils 
Die ersten beiden inhaltlichen Fragen befassten sich damit, ob Antwortende das Barbarenschatz-Urteil 

eher für gerecht oder eher für ungerecht hielten. Nachdem, wie bereits oben ausgeführt, die 

Möglichkeit gegeben sein sollte, dass einzelne Befragte, die gespaltener Meinung zur Frage der 

Gerechtigkeit des Urteils waren, dies auch ausdrücken konnten, wurde die Frage nach der 

Gerechtigkeit als spiegelnde Frage gestellt, d.h. um Zustimmung bzw. Ablehnung der einander 

dia et al e tgege gesetzte  Aussage  ‚I h halte das U teil fü  ge e ht‘ u d ‚I h halte das U teil fü  
u ge e ht‘ ge ete .  

Die erste dieser beiden Fragen wurde von 319 der UmfrageteilnehmerInnen beantwortet, von denen 

sich 313 einer der genannten Bevölkerungsgruppen zuweisen ließen (Abb. 7). Gegliedert nach 

Bevölkerungsgruppen zeigt sich zwar, dass in allen dieser Gruppen die Mehrheit der Antwortenden 

der Ansicht zustimmt oder eher zustimmt, dass das Barbarenschatz-Urteil gerecht ist, aber dass sich 

die Verhältnisse, welcher Anteil der Antwortenden einer bestimmten Gruppe der Ansicht ist, dass 

dieses Urteil gerecht ist, doch von Gruppe zu Gruppe einigermaßen deutlich unterschieden. Während 

nahezu alle antwortenden ArchäologInnen zustimmten oder eher zustimmten, dass das Urteil gerecht 

sei (ca. 91% zustimmende und nur 3% eher ablehnende Reaktionen), ist selbst unter Ehrenamtlichen 

bereits der Anteil jener, die dieser Aussage nicht oder eher nicht zustimmten, relativ bedeutend (ca. 

71% zustimmende zu 25% ablehnende Reaktionen). Noch deutlich schwächer ausgeprägt ist der 

Überhang zustimmender Reaktionen bei den allgemein Archäologieinteressierten (53% zustimmende 

zu 31% ablehnende Reaktionen); und am schwächsten schließlich bei Metallsuchern ohne NFG (47% 

zustimmende zu 41% ablehnende Reaktionen). Um etwas vorzugreifen: ähnliche 

Antwortverteilungsmuster werden wir übrigens auch bei allen weiteren Fragen beobachten können. 

Positiv an den Reaktionen zu dieser Behauptung ist jedenfalls, dass selbst in der Bevölkerungsgruppe, 

die vom Barbarenschatz-Urteil am ehesten (wenigstens mittelbar) auch persönlich negativ betroffen 

sein könnte, nämlich die Metallsucher ohne NFG, die Mehrheit der Antwortenden das Urteil 

wenigstens grundsätzlich als eher oder gänzlich gerecht empfindet. Weniger positiv ist die durch die 

doch deutlich abweichenden Meinungsbilder erkennbare teilweise Polarisierung von Meinungen. 
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A . : )usti u g z . A leh u g de  Aussage ‚I h halte das Ba a e s hatz-U teil fü  ge e ht‘ a h 
Bevölkerungsgruppe (n = 313). 

 

Abb. 8: Zustimmung bzw. Ablehnung der Aussage ‚I h halte das Ba a e s hatz-U teil fü  u ge e ht‘ a h 
Bevölkerungsgruppen (n = 310). 
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hat. Die Übereinstimmung ist allerdings keine perfekte negative Korrelation: der 

Korrelationskoeffizient zwischen den Reaktionen auf Fragen 1 und 2 beträgt -0,869 mit Signifikanz 

<0,01. Es sind also zwar die überwiegende Mehrheit der Reaktionen auf Fragen 1 und 2 spiegelnde 

Antworten, aber eben keineswegs alle. Das bedeutet, dass eben auch manche Antwortenden sich 
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nicht ganz sicher sind, was sie jetzt von diesem Urteil halten sollen, bzw. gespaltener Meinung sind, 

das Urteil also in einem Sinn als gerecht, in einem anderen Sinn hingegen als ungerecht empfinden. 

Dennoch bestätigen die Reaktionen auf diese Frage die auf die entgegengesetzte Frage, nicht zuletzt 

auch in der Beziehung darauf, wie homogen das Meinungsbild innerhalb der verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen ist. Am stärksten einig in ihrer Ablehnung der Behauptung, das Barbarenschatz-

Urteil sei ungerecht, sind sich die ArchäologInnen (91% ablehnende zu 3% eher zustimmende 

Reaktionen), neuerlich gefolgt von Ehrenamtlichen (74% ablehnende zu 21% zustimmende 

Reaktionen). Deutlich weniger einig sind sich hingegen Archäologieinteressierte (56% ablehnende zu 

32% zustimmenden Reaktionen) und noch weniger Metallsucher ohne NFG (49% ablehnende zu 40% 

zustimmende Reaktionen).  

Was bei den Antworten auf diese Frage einigermaßen beachtenswert erscheint, ist die Tatsache, dass 

vor allem in der Gruppe der Metallsucher ohne NFG der Anteil von Personen, die das Barbarenschatz-

Urteil für ungerecht halten, doch einigermaßen hoch ist. Denn an sich ist die Rechtslage in diesem Fall 

einigermaßen eindeutig: Herr C. hat sicher ohne NFG nach Metallfunden gesucht und diesen Fund 

auch erst viel zu spät den zuständigen Behörden überlassen, wohl in der Absicht das Eigentum an den 

Fundgegenständen entgegen dem in Rheinland-Pfalz geltenden archäologischen Schatzregal dem 

Land zu unterschlagen. Das bedeutet, dass jedenfalls ein bedeutender Anteil jener Personen, die durch 

Denkmalschutzgesetze zu einem bestimmten Handeln – nämlich eben zur Unterlassung der nicht 

bewilligten Metallsuche und der unmittelbaren Meldung und Überlassung wenigstens aller wichtigen 

archäologischer Funde – bewegt werden sollen, diese Gesetze für ungerecht halten dürften. Bedenkt 

man, dass viele Menschen durchaus gelegentlich auch bereit sind Gesetze zu übertreten, die sie 

grundsätzlich für richtig und berechtigt halten, ist ein Anteil von ca. 40% unter denen, auf die sie am 

ehesten abzielen, die diese Gesetze für ungerecht halten, besonders bedenklich, weil sich ja 

bekanntermaßen Menschen noch viel weniger an Gesetze halten, die sie für ungerecht erachten (Tylor 

2006) als an solche, die sie wenigstens grundsätzlich für berechtigt und gerecht erachten. Damit 

Denkmalschutzgesetze tatsächlich auch bei jenen greifen, bei denen sie am stärksten greifen müssten, 

um das gesetzliche Schutzziel auch tatsächlich zu erreichen, müsste ihre Akzeptanz gerade unter 

Metallsuchern deutlich erhöht werden. Dies erreicht man aber wohl kaum dadurch, dass man versucht 

das gleichgerichtete archäologische Denken zu dieser Frage allen StaatsbürgerInnen aufzuzwingen, 

sondern man wird sich andere Mittel und Wege suchen müssen um die Akzeptanz von 

Denkmalschutzgesetzen als gerecht und berechtigt zu erhöhen. 

Härte des Urteils 
Auch die beiden nächsten Fragen (3 und 4) waren als spiegelnde Fragen gestellt und befassten sich 

mit der Härte des Urteils. Auch hier sollte durch die Spiegelung des Frageninhaltes Antwortenden die 

Möglichkeit geboten werden eine allfällige Spaltung ihrer Meinung zur Frage, ob das Urteil eher zu 

hart oder doch nicht hart genug ausgefallen sei, dadurch ausdrücken zu können, dass sie diese beiden 

Fragen unterschiedlich beantworteten. Diese Option wurde auch tatsächlich von nicht allzu wenigen 

Antwortenden genutzt, allerdings überwiegend in dem Sinn, dass sie durch Widerspruch zu beiden 

einander entgegengesetzten Aussagen zum Ausdruck brachten, dass sie das Urteil weder für zu hart 

o h fü  zu e ig ha t, so de  fü  i htig e esse  hielte . ‚Aus eiße ‘ i  die a de e Ri htu g ga  
es hingegen so gut wie keine.  

Die sich in diesem Zusammenhang natürlich aufdrängende d itte Aussage, ä li h ‚I h fi de das 
Barbarenschatz-U teil i  sei e  Hä te i htig‘ u de e usst i ht gestellt um Antwortenden nicht 

eine zu einfache und bequeme Antwortmöglichkeit zu geben sondern sich, um diese Ansicht 

ausdrücken zu können, bewusst sowohl gegen die Aussage das Urteil sei zu hart als auch die Aussage 
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es sei zu wenig hart ausgefallen stellen zu müssen. Die Fragestellung war also bewusst so gewählt, 

dass Antwortende sich eine Meinung dazu bilden mussten, ob sie das Urteil als zu hart oder nicht hart 

genug empfanden, statt einfach der Entscheidung des Gerichtes zustimmen und die beiden anderen 

Fragen unbeantwortet lassen zu können. 

 

A . 9: )usti u g z . A leh u g de  Aussage ‚Mei e  Mei u g a h a  das Ba barenschatz-U teil zu ha t‘ 
nach Bevölkerungsgruppen (n = 311). 

 

Abb. 10: )usti u g z . A leh u g de  Aussage ‚Mei e  Mei u g a h a  das Ba a e s hatz-Urteil nicht 

hart genug‘ ach Bevölkerungsgruppen (n = 312). 

Frage 3 wurde von insgesamt 317 Probanden beantwortet, von denen sich 311 den verschiedenen, 

bereits genannten, Bevölkerungsgruppen zuordnen ließen. Zustimmung und Ablehnung zur Aussage 

‚Mei e  Mei u g a h a  das Ba a e s hatz-U teil zu ha t‘ e teile  si h i  de  ie  ef agte  
Bevölkerungsgruppen nach dem schon bekannten Muster, wobei hier die Meinungsbilder in 
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unterschiedlichen Gruppen noch deutlich stärker voneinander divergieren, als dies bei den ersten 

beiden Fragen der Fall war (Abb. 9). Neuerlich ist das Meinungsbild der professionellen 

ArchäologInnen am stärksten einheitlich (88% ablehnende zu 6% zustimmende Reaktionen), gefolgt 

von dem der Ehrenamtlichen (76% ablehnende zu 20% zustimmende Reaktionen), den 

Archäologieinteressierten (55% ablehnende zu 38% zustimmende Reaktionen) und schließlich den 

Metallsuchern ohne NFG (43% ablehnende zu 47% zustimmende Reaktionen). Beachtenswert ist 

dabei insbesondere, dass in der letztgenannten Gruppe die zustimmenden Reaktionen die 

ablehnenden Reaktionen übertreffen, Metallsucher ohne NFG also mehrheitlich das Urteil für zu hart 

halten, selbst wenn sie es grundsätzlich mit einer ähnlichen Mehrheit für gerecht halten. 

Die spiegelnde Gegenfrage 4 wurde von insgesamt 318 TeilnehmerInnen beantwortet, von denen sich 

312 den genannten Bevölkerungsgruppen zuordnen ließen. Auch zu dieser Frage waren die 

Reaktionen entsprechend dem bereits bekannten Muster, nur noch deutlich unterschiedlicher nach 

Gruppe (Abb. 10). Auch ist der Korrelationskoeffizient zwischen den Antworten auf Fragen 3 und 4 

zwar immer no h seh  sta k egati , it ‚ u ‘ -0,701 (Signifikanz <0,01) aber dennoch deutlich 

geringer als für die ersten beiden entgegengesetzten Fragen. Dies liegt, wie bereits erwähnt, wohl 

daran, dass zahlreiche Antwortende ihr Einverständnis mit der Härte des Urteils dadurch zum 

Ausdruck brachten, dass sie sowohl auf Frage 3 als auch auf Frage 4 ablehnend antworteten. Neuerlich 

antworteten auf Frage 4 die ArchäologInnen am stärksten einheitlich, wenn auch deutlich weniger als 

bei den vorherigen Fragen und zwar mehrheitlich der Aussage das Urteil wäre nicht hart genug 

gewesen zustimmend (18% ablehnende zu 68% zustimmende Reaktionen). Dem folgen in Bezug auf 

die Einheitlichkeit der Reaktionen, aber nicht deren Tendenz, die Metallsucher ohne NFG, die 

mehrheitlich die Aussage das Urteil sei nicht hart genug ausgefallen ablehnen (57% ablehnende zu 

28% zustimmende Reaktionen). Dazwischen bewegen sich die Archäologieinteressierten, die in 

Hinblick auf die Tendenz ihrer Antworten den Metallsuchern ohne NFG ähneln (52% ablehnende zu 

39% zustimmende Reaktionen), und die Ehrenamtlichen, die in Hinblick auf die Tendenz ihrer 

Antworten eher den ArchäologInnen ähneln (31% ablehnende zu 48% zustimmende Reaktionen). 

Letzteres ist insofern besonders signifikant, als die beiden zweifellos größeren Bevölkerungsgruppen, 

deren Ansichten in dieser Umfrage repräsentiert sind, eine zusätzliche Verschärfung der 

‚a häologis he ‘ “t af esti u ge  i  Fälle  ie de  Gegenständlichen wohl kaum gutheißen 

würden. Daraus lässt sich ableiten, dass die Möglichkeiten archäologische Strafbestimmungen weiter 

zu verschärfen, wie es zahlreiche ArchäologInnen immer wieder fordern, beschränkt sind, weil weitere 

derartige Strafverschärfungen auf nur geringe gesamtgesellschaftliche Akzeptanz stoßen würden. Die 

Stellschraube der Strafschärfe scheint also bereits bis zum Anschlag, wenn nicht sogar darüber hinaus 

angezogen zu sein. 

Es stellt sich in Anbetracht der Tatsache, dass scheinbar das Risiko ein bis zwei Jahre Haftstrafe 

auszufassen nicht abschreckend genug wirkt um zehntausende Deutsche und tausende Österreicher 

o  de  Ausü u g des ‚Ho s‘ de  i ht e illigte  Metallsu he a zuhalte , auch die Frage, wie viel 

zusätzliche abschreckende Wirkung eine zusätzliche Strafverschärfung noch entfalten könnte: ein bis 

zwei Jahre Haft wegen Unterschlagung – selbst wenn diese Strafe nur bedingt verhängt wird – 

ruinieren die Karriereaussichten (außer vielleicht im Bereich der Metallsuche und des 

Metallsuchgerätehandels) des derart Bestraften in praktisch allen Bereichen, in denen von 

Mitarbeitern ein polizeiliches Leumundszeugnis verlangt wird, ohnehin bereits völlig. Drei, vier oder 

fünf Jahre Haft, ob nun bedingt oder unbedingt, sind daher auch nicht mehr viel abschreckender, weil 

wer das Risiko der zwei Jahre Haft in Kauf nimmt, wird wohl auch das Risiko der fünf Jahre Haft in Kauf 

nehmen. Und das noch völlig abgesehen davon, dass noch schärfere Strafen dann bald auch im 

Verhältnis zu Strafen für doch noch weit ernstere Delikte wie Gewaltverbrechen unangebracht 
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erscheinen werden: kann man ernsthaft verlangen, dass für die Unterschlagung von Schatzfunden die 

gleichen Strafen verhängt werden wie für Mord, Totschlag oder Vergewaltigung? Wohl kaum, da sind 

schon noch ein paar Kategorien an Schuldausmaß dazwischen. So sehr sich auch professionelle 

ArchäologInnen und auch Ehrenamtliche vielleicht einen noch weit größeren Strafrahmen für 

‚a häologis he Ve gehe ‘ ü s he  ü de , dass si h i  diese  Beziehu g iel, u d o  alle  iel fü  
die Erhaltung archäologischer Hinterlassenschaften Nützliches, erreichen lässt, scheint höchst 

unwahrscheinlich. 

Freispruch oder keine Anklageerhebung 
Die beiden folgenden Fragen (5 und 6) stellten darauf ab festzustellen, wie das Meinungsbild der 

verschiedenen Gruppen in Hinblick auf die Frage, ob der Finder des Barbarenschatzes freigesprochen 

oder gar nicht erst angeklagt hätte werden sollen, verteilt ist. Diese Fragen stellen somit noch 

extremere Varianten der Frage, ob das Urteil zu hart gewesen sei dar, bzw. ob es grundsätzlich falsch 

sei. 

Frage 5 wurde von insgesamt 317 TeilnehmerInnen beantwortet, von denen sich 311 den 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen zuordnen ließen. Auch hier folgt die Verteilung der Antworten 

dem bereits bekannten Muster: ArchäologInnen sind sich zu dieser Frage gänzlich einig, 100% 

reagierten völlig negativ auf diese Aussage. Dem folgen die Ehrenamtlichen (76% negative zu 18% 

positive Reaktionen), die Archäologieinteressierten (74% negative zu 21% positive Reaktionen) und 

schließlich die Metallsucher ohne NFG (63% negative zu 28% positive Reaktionen). Damit zeigt sich 

durch alle Bevölkerungsgruppen hindurch, dass eine deutliche Mehrheit aller Antwortenden durchaus 

der Ansicht ist, dass Herr C. zu bestrafen war. 

 

Abb. 11: Zustimmung bzw. Ablehnung der Aussage ‚Mei e  Mei u g a h hätte de  Ba a e s hatz-Finder 

f eigesp o he  e de  solle ‘ a h Bevölkerungsgruppen (n = 311). 

Ganz ähnlich verteilt sind die Antworten auf Frage 6, in der es darum ging, ob der Barbarenschatz-

Finder gar nicht erst angezeigt hätte werden sollen. Diese Frage wurde von insgesamt 318 Probanden 

beantwortet, von denen sich 312 den verschiedenen Bevölkerungsgruppen zuordnen ließen. Auch bei 

dieser Frage zeigt sich wieder das bekannte Muster, wobei die Antworten etwas weniger eindeutig 
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ablehnend sind (Abb. 12): ArchäologInnen sind, von einem Ausreißer abgesehen, ganz und gar nicht 

damit einverstanden, dass Herr C. nicht angeklagt hätte werden sollen (97% ablehnende zu 3% 

zustimmende Reaktionen), gefolgt von Ehrenamtlichen (78% ablehnende zu 19% zustimmende 

Reaktionen), Archäologieinteressierten (69% ablehnende zu 19% zustimmenden Reaktionen) und 

schließlich von Metallsuchern ohne NFG (59% ablehnende zu 32% zustimmende Reaktionen). Auch zu 

dieser Frage sind also alle Bevölkerungsgruppen der mehrheitlichen Meinung, dass eine Anklage 

durchaus angebracht war: wer Recht bricht und dabei erwischt wird, sollte auch angeklagt werden. 

 

Abb. 12: )usti u g z . A leh u g de  Aussage ‚Mei e  Mei u g a h hätte de  Ba a e s hatz-Finder gar 

nicht angeklagt e de  solle ‘ a h Bevölkerungsgruppen (n = 311). 

Wenig überraschenderweise bestehen starke Korrelationen zwischen den Antworten auf diese 

verschiedenen Fragen. Der Korrelationskoeffizient zwischen Fragen 5 und 6 beträgt 0.786 (Signifikanz 

<0.01). Ähnlich verhält es sich mit den Korrelationen zwischen Fragen 1-4 und 5-6: starke negative 

Korrelationen bestanden zwischen Antworten das Urteil sei gerecht und den Antworten das Urteil sei 

zu hart gewesen oder der Barbarenschatz-Finder hätte freigesprochen oder gar nicht erst angeklagt 

werden sollten, starke positive Korrelationen zwischen der Ansicht das Urteil sei ungerecht gewesen 

und den Ansichten das Urteil sei zu hart gewesen bzw. der Finder freigesprochen oder gar nicht erst 

angeklagt werden sollen (siehe Anhang 2: Korrelationstabelle). Daraus lässt sich schließen, dass die 

Meinung, ob das Urteil gerecht oder ungerecht gewesen sei, sehr stark davon abhängt, ob 

ProbandInnen mit dem Strafausmaß bzw. der Tatsache, dass überhaupt eine Strafe verhängt bzw. 

Anklage erhoben wurde, einverstanden sind. 

Belohnung für den Finder 
Die nächste Frage (Nr. 7) beschäftigte sich mit der Thematik, ob der Barbarenschatz-Finder für seinen 

Fund belohnt werden hätte sollen. Diese Frage ist insofern besonders interessant, als wir es im 

konkreten Fall mit einem Finder zu tun haben, der von der überwiegenden Mehrheit der 

TeilnehmerInnen der Umfrage als ‚u eh li he ‘ Fi de  et a htet i d, de  e e  est aft u d i ht 
auch noch belohnt werden sollte. Es ist also davon auszugehen, dass selbst viele derer, die sich gegen 
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eine Belohnung für den Barbarenschatz-Finder aussprechen, sich für eine Belohnu g ‚eh li he ‘ Fi de  
aussprechen würden. 

Diese Frage wurde von insgesamt 316 TeilnehmerInnen beantwortet, von denen sich 310 einer der 

genannten Gruppen zuweisen ließen. Auch zu dieser Fragestellung folgt das Meinungsbild dem bereits 

bekannten Muster (Abb. 13): ArchäologInnen sprachen sich am deutlichsten gegen eine Belohnung 

für den Barbarenschatz-Finder aus (88% negative zu 6% positive Reaktionen), gefolgt von 

Ehrenamtlichen (68% negative zu 21% positive Reaktionen) und Archäologieinteressierten (58% 

negative zu 24% positive Reaktionen). Einzig bei Metallsuchern ohne NFG ist das Meinungsbild 

tendentiell umgekehrt und eine Mehrheit der Ansicht, dass der Barbarenschatz-Finder für seinen Fund 

belohnt werden hätte sollen (38% negative zu 46% positive Reaktionen). 

 

Abb. 13: )usti u g z . A leh u g de  Aussage ‚Mei e  Mei u g a h hätte de  Ba a e s hatz-Finder für 

seinen Fund belohnt e de  solle ‘ a h Bevölkerungsgruppen (n = 310). 

Besonders relevant an diesem Ergebnis ist, dass scheinbar durchaus einige Personen, wenn nicht sogar 

eine erhebliche Anzahl, von denen, die den Barbarenschatz-Fi de  fü  ei e  ‚u eh li he ‘ Fi de  
halten und mit seiner Bestrafung durchaus einverstanden sind, dennoch der Ansicht sind, dass er 

belohnt hätte werden sollen. Das ist selbst unter den ArchäologInnen der Fall, bei denen das zwar bloß 

eine kleine Minderheit ist, aber unter denen sich immer noch einige finden, die selbst für den 

‚u eh li he  Fi de ‘ ei e Beloh u g fü  a ge a ht halte . No h iel ausgep ägte  ist diese A si ht 
dann natürlich unter den Metallsuchern ohne NFG, die sich offensichtlich einen positiven Anreiz für 

Fundmeldungen und –überlassungen erwarten und wünschen würden und daher selbst im Falle eines 

‚u eh li he ‘ Fi de s deutli h fü  ei e Beloh u g aussp e he . Das zeigt sich auch an den 

Korrelationen zwischen dieser und verschiedenen anderen Fragen: so beträgt der 

Korrelationskoeffizient zwischen dieser und der Frage, ob der Barbarenschatz-Finder freigesprochen 

werden sollte, 0.66 (Signifikanz <0.01) und zwischen dieser und der Frage, ob er gar nicht angeklagt 

werden sollte, 0.635 (Signifikanz <0.01), zwischen dieser und der Frage, ob das Urteil nicht hart genug 
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gewesen sei, hingegen nur -0.487 (Signifikanz <0.01). Zwar ist letztere negative Korrelation immer 

noch stark, allerdings eben deutlich geringer als in anderen bisher genannten Fällen. Es ist daher zu 

erwarten, dass im Fall ei es ‚eh li he ‘ Fi de s die allge ei e )usti u g fü  ei e Beloh u g fü  de  
Finder nicht nur unter den Metallsuchern ohne NFG, sondern auch in anderen Gruppen deutlich 

stärker wäre als in diesem konkreten Fall. 

Veränderung der Meinung über professionelle ArchäologInnen 
Mit den nächsten beiden Fragen (8 und 9) kommen wir zum ersten Teil eines Fragenblocks über die 

Auswirkungen des Urteils für die Archäologie. Die ersten beiden Fragen in diesem Block waren 

wiederum gespiegelte Fragen, die darauf abzielten zu ermitteln, ob dieses Urteil die Meinung der 

Befragten über professionelle ArchäologInnen eher verbessert oder eher verschlechtert hat. Wie 

schon bei den Fragen zur Härte des Urteils wurde die dritte Antwortmöglichkeit, das Urteil habe die 

Meinung der Befragten über professionelle ArchäologInnen nicht verändert, bewusst nicht gestellt um 

au h hie  die ‚ei fa he‘ A t o t ögli hkeit i ht als eige e A t o t ögli hkeit a zu iete , sondern 

Antwortende dazu zu zwingen sich bewusst gegen beide der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 

zu entscheiden um diese Meinung zum Ausdruck zu bringen. 

 

Abb. 14: )usti u g z . A leh u g de  Aussage ‚Das Barbarenschatz-Urteil hat meine Meinung von 

professionellen ArchäologInnen verbessert‘ a h Bevölkerungsgruppen (n = 308). 

Die erste dieser beiden Fragen, in der es darum ging, ob das Urteil die Meinung der Befragten über 

professionelle ArchäologInnen verbessert habe, wurde von insgesamt 314 ProbandInnen 

beantwortet, von denen sich insgesamt 308 den untersuchten Gruppen zuordnen ließen. Neuerlich 

entspricht das Muster der Antwortverteilungen dem schon Bekannten (Abb. 14). Zu dieser Frage 

äußerte sich die Mehrheit der TeilnehmerInnen tendentiell negativ: Metallsucher ohne NFG sind dabei 

am negativsten (58% negative zu 9% positive Reaktionen), gefolgt von Archäologieinteressierten (52% 

negative zu 22% positive Reaktionen) und Ehrenamtlichen (48% negative zu 24% positive Reaktionen). 

Einzig für ArchäologInnen scheint dieses Urteil ihre Meinung über ihre KollegInnen tendentiell 

verbessert zu haben, sogar deutlich (12% negative zu 63% positive Reaktionen). 
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Die Zweite, zur Ersten gegenteilig formulierte dieser beiden Fragen, wurde von insgesamt 315 

ProbandInnen beantwortet, von denen sich 309 den untersuchten Gruppen zuordnen ließen. Auch 

hier entspricht das Verteilungsmuster dem bereits aus anderen Fragen bekannten (Abb. 15). Auch zu 

dieser Frage äußerte sich die Mehrheit der TeilnehmerInnen eher negativ: am stärksten negativ 

beantworteten diese Frage ArchäologInnen selbst (76% negative zu 6% positive Reaktionen, etwa 

gleichauf gefolgt von Ehrenamtlichen (51% negative zu 23% positive Reaktionen) und 

Archäologieinteressierten (52% negative zu 22% positive Reaktionen). Eine deutlich gegenläufige 

Tendenz zeigt sich nur bei den Metallsuchern ohne NFG, die diese Frage überwiegend positiv 

beantworteten (26% negative zu 46% positive Reaktionen). 

 

Abb. 15: )usti u g z . A leh u g de  Aussage ‚Das Barbarenschatz-Urteil hat meine Meinung von 

professionellen ArchäologInnen verschlechtert‘ a h Bevölkerungsgruppen (n = 308). 

In Summe betrachtet ist dieses Ergebnis für die Archäologie und uns professionelle ArchäologInnen 

nicht besonders erfreulich. Denn bei den Ehrenamtlichen und Archäologieinteressierten, die uns 

anzunehmenderweise ohnehin schon einigermaßen positiv gegenüberstehen, ist das Ergebnis dieses 

Urteils bestenfalls ein Nullsummenspiel: die Meinung etwa ebenso vieler Angehöriger dieser Gruppen 

über uns hat sich verbessert, wie sich verschlechtert hat. Die Meinung der Angehörigen jener 

Bevölkerungsgruppe, deren Meinung über uns deshalb besonders wichtig ist, weil wir sie nämlich 

davon überzeugen müssen, dass sie unseren Empfehlungen, Anregungen oder sogar Forderungen und 

Verboten Folge leisten, eben der Metallsucher ohne NFG, hat dieses Urteil hingegen tendenziell 

massiv verschlechtert: 9%, deren Meinung über uns sich durch dieses Urteil verbessert hat, stehen 

hier 46% gegenüber, deren Meinung über uns sich durch dieses Urteil verschlechtert hat, ein Defizit 

von 37%. Die Wahrscheinlichkeit, dass Metallsucher ohne NFG sich als Folge dieses Urteils so verhalten 

werden, wie wir das gerne hätten, dürfte also durch dieses Urteil deutlich gesenkt statt deutlich 

gesteigert worden sein. Das macht es höchst wahrscheinlich, dass dieses Urteil ein Pyrrhussieg für den 

archäologischen Denkmalschutz war: der Nutzen aus einem eventuell gegebenen 

Abschreckungseffekt des Urteils ist vermutlich weit geringer als der Schaden durch den Imageverlust 
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unter jenen, bei denen wir ein ganz besonders gutes Image brauchen, wenn wir sie dazu bewegen 

wollen das zu tun, was wir ihnen sagen, statt das, was sie tun wollen. 

Auswirkung auf die Fundmeldewilligkeit 
Die nächsten vier Fragen (10-13) befassten sich mit den Auswirkungen des Urteils auf die 

Meldewilligkeit der ProbandInnen. Dabei stellten die gespiegelte Erste und die letzte Frage dieses 

Fragenblocks darauf ab festzustellen, wie hoch – wenigstens prinzipiell – die Fundmeldewilligkeit der 

verschiedenen Gruppen bereits derzeit ist, während die beiden mittleren, ebenfalls gespiegelten 

Fragen darauf abstellten festzustellen, ob das Urteil die Fundmeldewilligkeit der TeilnehmerInnen 

eher erhöht oder eher verringert haben dürfte. 

Die Erste dieser vier Fragen sollte ermitteln, welcher Prozentsatz der jeweiligen Bevölkerungsgruppen 

schon derzeit alle ihre Funde den zuständigen Behörden meldet. Diese Frage wurde von 301 

TeilnehmerInnen beantwortet, von denen sich 297 den untersuchten Gruppen zuteilen lassen. 

Neuerlich entspricht das Verteilungsmuster der Antworten dem schon in den anderen Fragen 

beobachtbaren (Abb. 16). Wenig überraschenderweise stimmten nahezu alle ArchäologInnen dieser 

Aussage zu (97% positive Reaktionen, keine negativen), wobei vermutlich die Antworten, die nicht 

volle Zustimmung ausdrückten, übergenau in dem Sinn waren, dass natürlich selbst auf 

professionellen archäologischen Ausgrabungen nicht unbedingt alle Bodenfunde, sondern nur die 

signifikanten Funde, Aufnahme in die Grabungsberichte finden und damit genau genommen nicht alle 

Funde den zuständigen Behörden gemeldet werden. Auch die überwältigende Mehrheit aller 

Ehrenamtlichen gab an, schon derzeit alle ihre Funde den Behörden zu melden (88% positive zu 6% 

negative Reaktionen); und ebenso eine deutliche Mehrheit der Archäologieinteressierten (67% 

positive zu 16% negative Reaktionen). 

 

Abb. 16: )usti u g z . A leh u g de  Aussage ‚Ich melde schon derzeit alle meine Funde den zuständigen 

Behörden‘ nach Bevölkerungsgruppen (n = 297). 
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Abb. 17: Zustimmung bzw. Ablehnung der Aussage ‚Ich melde schon derzeit alle meine Funde den zuständigen 

Behörden‘ nach ausge ählte  Be ölke u gsg uppe  u d Lä de  it “ti hp o e g öße  o   ≥  p o 
Subsample). 
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Ein dem entgegengesetztes Meinungsbild zeigt sich nur bei den Metallsuchern ohne NFG, die 

mehrheitlich dieser Aussage widersprachen (46% negative zu 34% positive Reaktionen). Dass dennoch 

immer noch 34% aller Metallsucher ohne NFG angaben ihre Funde den zuständigen Behörden zu 

melden, ist allerdings einigermaßen überraschend, denn es entspricht nicht dem, was gewöhnlich von 

DenkmalamtsmitarbeiterInnen oder Ehrenamtlichen, die mit ihrem jeweiligen lokalen Denkmalamt 

zusammenarbeiten und daher mehr oder minder guten Einblick in Fundmeldezahlen in ihrer 

jeweiligen Region haben, zu dieser Frage kolportiert wird. Hier ist weitgehend unisono – außer in 

Bayern – die Behauptung, die von ArchäologInnen und Ehrenamtlichen gewöhnlich aufgestellt wird, 

dass sich die Fundmeldezahlen von Metallsuchern ohne NFG in engen Grenzen halten. In Österreich 

lässt sich sogar anhand der in den Fundberichten aus Österreich (FÖ) veröffentlichten Fundmeldungen 

mit einiger Sicherheit festhalten, dass in Österreich kaum Metallsucher ihre Funde dem zuständigen 

BDA zu melden scheinen, wenn man nicht davon ausgehen will, dass das BDA gesetzeswidrigerweise 

zahlreiche solche von Metallsuchern eingehenden Fundmeldungen nicht in den FÖ veröffentlicht. 

Dass et a % alle  ‚illegale ‘ Metallsu he  tatsä hli h alle ode  au h u  ei e  edeute de  A teil 
ihrer Funde den zuständigen Behörden melden würden, erscheint daher eher fragwürdig bzw. würde, 

falls es doch stimmt, bedeuten, dass zahlreiche MitarbeiterInnen von Denkmalämtern beide Augen 

zudrücken, wenn es um die Entgegennahme von Fundmeldungen durch solche Personen geht und die 

Fundmeldungen auch nicht in entsprechenden amtlichen Publikationsorganen veröffentlichen, 

so de  loß ‚hei li h‘ i  a tsi te e Fu dstelle date a ke  ei a eite . 

Nachdem die Antwortverteilung der Metallsucher ohne NFG zu dieser Frage doch einigermaßen 

interessant ist, wurden die Antworten zu dieser Frage zusätzlich etwas genauer analysiert; und zwar 

für jene Länder, aus denen ausreichend große Samples  ≥  o lage  u  e igste s ei ige aße  
sinnvolle Ergebnisse darstellen zu können. Bei Letzteren handelt es sich um die deutschen 

Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, das gerade im 

Zusammenhang mit dem Barbarenschatz-Urteil besonders interessante Rheinland-Pfalz und um 

Österreich. Zum Vergleich wurden auch die entsprechenden Verteilungen von Antworten der 

Ehrenamtlichen für jene Länder inkludiert, in denen das Antwortsample aus dieser Gruppe die gleiche 

Mindestgröße überschritt, was für die deutschen Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-

Westfalen der Fall war (Abb. 17). Bei dieser Analyse zeigt sich, dass die Meldewilligkeit von 

Ehrenamtlichen, wie erwartet, überall ,wo es ausreichende Zahlen zu dieser Frage gibt, deutlich höher 

ist als die von Metallsuchern ohne NFG, die Meldewilligkeit von Metallsuchern ohne NFG jedoch 

deutlich von Land zu Land variiert. Bei den niedersächsischen Ehrenamtlichen gab es praktisch nur 

zustimmende Reaktionen (92% positive Reaktionen, keine negativen), knapp gefolgt von den 

nordrhein-westfälischen (94% positive zu 6% eher negative Reaktionen). Bei den Metallsuchern ohne 

NFG führt hingegen Rheinland-Pfalz (46% positive zu 31% negative Reaktionen) um Haaresbreite vor 

Bayern (45% positive zu 30% negative Reaktionen), dann folgt mit einigem Abstand Niedersachsen 

(36% positive zu 29% negative Reaktionen), dann Nordrhein-Westfalen (36% positive zu 43% negative 

Reaktionen) und Österreich (36% positive zu 44% negative Reaktionen) und schließlich Baden-

Württemberg mit neuerlich deutlichem Abstand als Schlusslicht (15% positive zu 62% negative 

Reaktionen). Diese Zahlen sind zwar – ob der sehr kleinen Stichprobengrößen – nicht als verlässlich zu 

betrachten und daher mit großer Vorsicht zu behandeln, dennoch zeigen sie gewisse Tendenzen, die 

genauer zu analysieren zu späterer Zeit vielleicht nicht uninteressant wäre.  

Gleichzeitig ist zu bemerken, dass in Anbetracht der Fundmeldungen in den FÖ die Angaben von 

immerhin 36% der österreichischen Metallsucher (bei n = 25), die der Aussage 'sie würden alle ihre 

Funde den Behörden melden' eher oder gänzlich zustimmen, sicherlich nicht besonders repräsentativ 

sind, sondern so ziemlich alle österreichischen Metallsucher, die ihre Funde tatsächlich dem BDA 

melden, diese Umfrage beantwortet haben müssten um auch nur auf die notwendige Anzahl in der 
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Stichprobe zu kommen, die dieses Ergebnis erklären könnte. Das bedeutet entweder, dass die 

Angaben der österreichischen Metallsucher zu dieser Frage nicht den Tatsachen entsprechen; oder 

aber deren Antworten ihre Aspirationen, nicht aber ihr tatsächliches Verhalten reflektieren (im Sinne 

o  ‚i h ü de elde  e …‘ ; ode  das BDA i ht ie gesetzli h o gesehe  alle ele a te  
Fundmeldungen in den FÖ veröffentlicht; oder aber viele österreichische Metallsucher ihre Funde 

nicht direkt beim BDA sondern bei den anderen in § 8 Abs. 1 österreichisches Denkmalschutzgesetz 

(DMSG) vorgesehenen zulässigen Meldestellen (Polizei, Bürgermeister, Museen im Eigentum von 

Gebietskörperschaften) melden und diese die eingehenden Fundmeldungen in gesetzeswidriger 

Weise nicht an das BDA weiterleiten. Wie auch immer diese österreichischen Zahlen also zu erklären 

sind, irgendetwas stimmt mit ihnen im Vergleich zu den vom BDA veröffentlichten Fundmeldungen 

nicht. Ähnliche Probleme können sehr leicht auch in Bezug auf andere hier genannte Länderzahlen 

bestehen, bei denen sich solche Diskrepanzen für mich nicht so leicht nachvollziehen lassen wie für 

Österreich. 

Frage 13 war die zu Frage 10 gespiegelt gestellte Frage, nämlich die nach der Zustimmung zur Aussage, 

dass Antwortende ihre Funde prinzipiell nicht den zuständigen Behörden melden würden. Diese Frage 

wurde von 303 Probanden beantwortet, von denen sich 299 den untersuchten Bevölkerungsgruppen 

zuordnen ließen. Das Verteilungsmuster der Antworten zu dieser Frage entspricht neuerdings dem 

schon Bekannten (Abb. 18). Neuerlich ist das Meinungsbild der professionellen ArchäologInnen am 

einheitlichsten (93% negative Reaktionen, keine positiven), gefolgt von dem der Ehrenamtlichen (88% 

negative zu 4% positive Reaktionen), dem der Archäologieinteressierten (86% negative zu 6% positive 

Reaktionen) und schließlich dem von Metallsuchern ohne NFG (59% negative zu 14% positive 

Reaktionen). 

 

Abb. 18: )usti u g z . A leh u g de  Aussage ‚Ich melde meine Funde prinzipiell nicht den zuständigen 

Behörden‘ a h ausge ählte  Be ölke u gsg uppe  u d Lä de  it “ti hp o e g öße  o   ≥  p o 
Subsample). 
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Diese Antwortverteilung ist natürlich insofern erfreulich, als nicht nur eine deutliche Mehrheit aller 

Antwortenden, sondern selbst eine sehr deutliche Mehrheit aller Metallsucher ohne NFG nicht 

prinzipiell fundmeldeunwillig ist. Zwar gibt es in der letzten Gruppe, in geringerem Maß auch unter 

den Archäologieinteressierten und (erstaunlicherweise) auch unter den Ehrenamtlichen, eine kleine 

Anzahl solcher Personen, die prinzipiell nicht zur Fundmeldung bereit zu sein scheinen, aber selbst 

unter den Metallsuchern ohne NFG ist das ein beinahe vernachlässigbar kleiner Anteil. Dies lässt 

darauf schließen, dass, it de  i htige  Moti atio , die ü e iege de Meh heit alle  ‚ o sätzli h‘ 
archäologische Funde entdeckenden BürgerInnen dazu bewegt werden könnten ihre Funde auch 

tatsächlich den zuständigen Behörden zu melden.  

Dass es auch tatsächlich funktionieren kann, einen bedeutenden Anteil der archäologieinteressierten 

Laien – inklusive Metallsuchern ohne NFG – dazu zu bewegen ihre Funde freiwillig den zuständigen 

Behörden zu melden, zeigt das Beispiel England und Wales mit dem dort bestehenden, weitgehend 

freiwilligen, Fundmeldesystem, dem Portable Antiquities Scheme (PAS, http://www.finds.org.uk, 

abgerufen 24.3.2015). Das PAS erhält alljährlich freiwillige Fundmeldungen von etwa 6.000-7.000 

Laien, darunter jährlich etwa 4.500 Metallsucher ohne NFG (PAS 2013). Vergleicht man das mit den 

Schätzwerten von Suzie Thomas (2011, 59) von ca. 12.000-14.000 Personen für die Anzahl der 

Metallsucher in England und Wales, dann bedeutet das, dass wohl irgendwo zwischen ca. 33% und 

eventuell bis zu über 50% der englischen und walisischen Metallsucher ihre Funde dem PAS melden 

(auf den höheren Wert von potentiell über 50% kommt man, wenn man berücksichtigt, dass nicht 

jedes Jahr die gleichen Metallsucher ihre Funde melden, sondern oftmals Metallsucher oder ganze 

Metallsucherclubs Funde, die sich über mehrere Jahre angesammelt haben, auf einmal melden, siehe 

dazu z.B. PAS 2008, 33). 

Das bedeutet, dass, selbst wenn man davon ausgeht, dass zahlreiche Metallsucher ohne NFG in der 

Praxis zu bequem sein könnten sich die Mühe von Fundmeldungen auch tatsächlich anzutun, selbst 

wenn sie Fundmeldungen nicht prinzipiell verweigern, etwa ein Drittel bis über die Hälfte der 

Metallsucher ohne NFG wohl auch im deutschen Sprachraum dazu bewegt werden könnten ihre 

Funde den zuständigen Behörden zu melden – und das sind entsprechend der besten derzeitigen 

Schätzwerte dann immerhin irgendwo zwischen 20.000 und potentiell bis zu deutlich über 30.000 

Personen. Es bestünde hier also ein durchaus großes Potential für die archäologische Landesaufnahme 

Informationen zu gewinnen, die ansonsten tatsächlich unbekannterweise in irgendwelchen privaten 

Schubladen oder Lagerkisten verschwinden. Alles, was man dafür tun müsste, ist den Metallsuchern 

ohne NFG entsprechende Anreize zu bieten, damit sie ihre Funde auch tatsächlich melden. Und das 

muss, wie ebenfalls das englische und walisische Beispiel zeigt, keineswegs eine erkleckliche 

finanzielle Belohnung für jeden Fund sein, den sie melden, sondern kann auch nur der Rückgriff auf 

die hadrianische Teilungsregel bei Bestehen eines kleinen Schatzregals mit Entschädigung des Finders 

bis zum halben wirtschaftlichen Wert des Fundes sein. Und ja, das würde einiges an Geld kosten, wenn 

jemand wie Herr C. wirklich auch wirtschaftlich wertvolle Funde macht, aber würde die Archäologie 

und die deutschsprachigen Länder (die reicher und nicht etwa ärmer sind als Großbritannien, wenn 

auch nicht viel) sicherlich auch nicht ruinieren. Es ist dies also nicht etwa eine Frage des Nicht-Könnens, 

sondern eine des Nicht-Wollens. 

Wenden wir uns nun aber den Auswirkungen des Barbarenschatz-Urteils auf die allgemeine 

Fundmeldewilligkeit der untersuchten Bevölkerungsgruppen zu. Frage 11 stellte in diesem 

Zusammenhang darauf ab festzustellen, inwieweit das Barbarenschatz-Urteil diese 

Fundmeldewilligkeit erhöht, die Gegenfrage 12 darauf ab festzustellen, inwieweit das Barbarenschatz-

Urteil diese Meldewilligkeit reduziert habe. Neuerlich wie schon bei entsprechenden früheren Fragen 

u de die ‚ei fa he‘ Mögli hkeit, das U teil ha e die Melde illigkeit des Bef agte  i ht e ä de t, 

http://www.finds.org.uk/
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nicht angeboten um fragestellungsbedingte Steuerungseffekte in diese Richtung zu verhindern und 

Personen, deren Meldewilligkeit sich durch das Urteil nicht verändert hat, zu einer aktiven Ablehnung 

der beiden gestellten Fragen zu zwingen. 

Die erste dieser Fragen, nämlich ob das Urteil den Befragten dazu bewege künftig seine Funde eher 

den Behörden zu melden, wurde von insgesamt 299 der ProbandInnen beantwortet, von denen sich 

295 den untersuchten Bevölkerungsgruppen zuweisen ließen. Bei dieser Frage wichen die Antworten 

ein wenig vom bisher bekannten Verteilungsmuster ab (Abb. 19). Überwiegende Zustimmung zu 

dieser Aussage gab es nur von den ArchäologInnen (14% negative zu 64% positive Reaktionen). Alle 

anderen Gruppen tendierten hingegen eher zu einer Ablehnung dieser Aussage, wobei hier die 

Archäologieinteressierten noch am nächsten an die Meinung der ArchäologInnen herankommen (43% 

negative zu 31% positive Reaktionen), die Ehrenamtlichen schon deutlich weniger (54% negative zu 

29% positive Reaktionen), mit den Metallsuchern ohne NFG wie gewohnt am anderen Ende des 

Meinungsspektrums (61% negative zu 25% positive Reaktionen). 

 

Abb. 19: )usti u g z . A leh u g de  Aussage ‚Das Barbarenschatz-Urteil bewegt mich dazu künftig meine 

Funde den Behörden eher zu melden‘ nach Bevölkerungsgruppen (n = 295). 

Ehe sich aber jetzt irgendjemand großartig darüber freut, dass das Urteil ja doch einen deutlichen 

positiven Steuerungseffekt in die gewünschte Richtung hatte, ist ein Blick auf die Antworten zur 

entgegengesetzten Frage angebracht, ob das Urteil Befragte dazu bewegt künftig Funde eher zu 

verheimlichen. Diese Frage wurde von 302 ProbandInnen beantwortet, von denen sich 298 den 

untersuchten Gruppen zuweisen ließen. Das Antwortmuster zu dieser Frage entspricht wieder dem 

bereits aus den anderen Fragen gewohnten (Abb. 20). ArchäologInnen sind sich weitestgehend einig, 

dass diese Aussage nicht auf sie zutrifft (90% negative Reaktionen, keine positiven), gefolgt von 

Ehrenamtlichen (80% negative zu 18% positive Reaktionen) und Archäologieinteressierten (71% 

negative zu 20% positive Reaktionen), mit den Metallsuchern ohne NFG am anderen Ende des 

Meinungsspektrums (44% negative zu 44% positive Reaktionen). 
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Abb. 20: )usti u g z . A leh u g de  Aussage ‚Das Barbarenschatz-Urteil bewegt mich dazu künftig meine 

Funde vor den Behörden eher zu verheimlichen‘ nach Bevölkerungsgruppen (n = 298). 

Das bedeutet, dass das Barbarenschatz-Urteil jene Personengruppen, die der professionellen 

Archäologie entweder ohnehin schon nahestehen oder die eigentlich gar nicht nach archäologischen 

Funden suchen, tendentiell eher dazu bewegt ihre Funde in Zukunft eher zu melden. Es sind dies 

allerdings genau die Personengruppen, die schon derzeit deutlich mehrheitlich, wenn nicht sogar 

nahezu alle, ihre Funde den Behörden melden. Der positive Steuerungseffekt auf die Meldewilligkeit 

dieser Personengruppen bleibt also vermutlich eher beschränkt: dieses Ergebnis drückt wohl eher – 

wie zum Beispiel ganz deutlich bei den ArchäologInnen – eher die Hoffnung aus, dass das 

Barbarenschatz-Urteil eben diesen Steuerungseffekt haben wird, als dass das Urteil wirklich das schon 

bestehende Meldeverhalten der Mitglieder dieser Gruppen maßgeblich zum positiven wenden würde. 

Gerade in jener Personengruppe, zu deren Verhaltenssteuerung dieses Urteil hauptsächlich dienen 

sollte, die Metallsucher ohne NFG, deren Verhalten durch die angebliche, generalpräventive Wirkung 

solcher Gerichtsurteile in Richtung einer verstärkten Beachtung und nicht in die einer verstärkten 

Missachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen gelenkt werden soll, erzielt das 

Barbarenschatz-Urteil hingegen den dem Gewünschten exakt entgegengesetzten Effekt: zwar gab ein 

Viertel der Befragten in dieser Gruppe an, dass sie durch das Urteil dazu veranlasst würden, ihre Funde 

zukünftig eher den Behörden zu melden, aber beinahe die Hälfte der Befragten in dieser Gruppe gab 

an, dass sie durch dieses Urteil eher dazu bewegt würden ihre Funde vor den Behörden zu 

verheimlichen.  

Nun kann man natürlich argumentieren, dass dieser Steuereffekt in die dem erwünschten Effekt 

entgegengesetzte Richtung ebenso wie die Verhaltenssteuerung in die erwünschte Richtung bei den 

anderen drei untersuchten Bevölkerungsgruppen weitgehend gleichgültig ist, weil ja Metallsucher 

ohne NFG ihre Funde derzeit ohnehin wenigstens in der überwiegenden Mehrheit nicht den 

zuständigen Behörden zu melden scheinen. Und tatsächlich besteht eine starke positive Korrelation 

zwischen den Antworten auf diese Frage und jenen auf die Frage, ob Befragte ihre Funde prinzipiell 

nicht melden: der Korrelationskoeffizient zwischen den Antworten auf diese beiden Fragen beträgt 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Das Barbarenschatz-Urteil bewegt mich dazu künftig 

meine Funde vor den Behörden eher zu verheimlichen

stimme gar nicht zu stimme eher nicht zu unentschieden stimme eher zu stimme vollständig zu



R. Karl  

38 

 

immerhin 0.502 (Signifikanz < 0.01). Dieses Argument übersieht aber erstens, dass nur 14% der 

Metallsucher ohne NFG angegeben haben ihre Funde prinzipiell nicht den Behörden zu melden, was 

deutlich weniger ist als die 44% der Angehörigen der gleichen Gruppe, die sich durch das Urteil 

veranlasst sehen ihre Funde zukünftig noch eher vor den Behörden zu verheimlichen als bisher, also 

eben nicht nur prinzipielle Meldungsverweigerer sich in ihrer prinzipiellen Meldungsverweigerung 

bestärkt sehen, sondern auch viele grundsätzlich wenigstens theoretisch Meldewillige dadurch in 

Richtung einer verstärkten Fundverheimlichung getrieben werden; und zweitens und noch wichtiger, 

dass das Ziel des Denkmalschutzes und des Gesetzesvollzugs durch Urteile wie das Gegenständliche 

nicht sein kann an archäologieschädigenden Zuständen bloß nichts weiter zu verschlechtern, weil die 

Situation ohnehin schon nicht mehr verschlechtert werden kann. Vielmehr muss es Ziel des 

Denkmalschutzes und des Gesetzesvollzugs sein derzeitig bestehende schlechte Zustände zu 

verbessern und mehr der Personen, die derzeit archäologischen Informationsverlust nicht nur 

dadurch verursachen, weil sie Funde aus ihren Fundkontexten entfernen, sondern auch dadurch, dass 

sie dann auch diese Funde den zuständigen Behörden nicht zur Kenntnis bringen, dazu zu bewegen 

diesen archäologischen Schaden (= den Informationsverlust) dadurch möglichst zu reduzieren, dass 

sie ihr Verhalten entsprechend verändern. Das Mindestziel des Denkmalschutzes und des 

Gesetzesvollzugs muss es also sein, wenigstens die Meldewilligkeit derer, die derzeit kaum oder gar 

nicht ihre Funde melden, so zu stärken, dass dies auch tatsächlich zu einer verstärkten Meldetätigkeit 

durch diese Personen führt; und zwar auch und ganz besonders gerade dann, wenn man sie, wie es 

scheint, ohnehin nicht davon abhalten kann die Funde aus ihren Fundkontexten zu entfernen. 

Urteile wie das Barbarenschatz-Urteil erzeugen also scheinbar nicht den erwünschten 

Steuerungseffekt. I  ‚ este ‘ Fall füh e  sie zu kei e  zusätzli he  Ve s hle hte u g ei e  i ht 
weiter zu verschlechternden Situation, im schlimmsten Fall verschlechtern sie eine schon derzeit 

schlechte Situation nur noch mehr. Schaden, ob nun an archäologischen Informationen, 

archäologischen Hinterlassenschaften oder dem Image der Archäologie wird dadurch keinesfalls 

verringert, sondern höchstens vergrößert, was keinesfalls in unserem Interesse liegen kann. Hinzu 

kommt noch, dass Urteile wie das Gegenständliche zusätzlich polarisierend wirken: sie vertiefen den 

G a e  z is he  de  p ofessio elle  A häologie u d de  ‚illegale ‘ Metallsu he  u d a he  
dadurch die Entwicklung von Lösungsversuchen nur noch schwieriger, die diesen Graben zum Nutzen 

der Archäologie und der Metallsucher und für einen verbesserten archäologischen Denkmalschutz 

schließen oder wenigstens zu überbrücken könnten.  

Die Überbrückung oder Schließung dieses Grabens ist essentiell um unsere erwünschten Ziele zu 

erreichen, denn wie die Antwortverteilungsmuster zu allen Fragen dieser Umfrage zeigen, sind Laien 

umso eher ähnlicher Meinung wie ArchäologInnen, desto engere Beziehungen sie mit uns Profis 

haben: umso mehr es uns ArchäologInnen gelingt mit interessierten Laien zusammenzuarbeiten, 

desto mehr übernehmen diese auch unsere fachlich disziplinierten Ansichten und halten sich an von 

uns vorgegebene Standards. Das ist nicht etwa nur ein Postulat, sondern ebenfalls in England und 

Wales deutlich zu beobachten: in den bald 20 Jahren, die das PAS nun aktiv ist, ist es zum Beispiel 

gelungen die Genauigkeit von Lokalisierungen von Fundmeldungen durch Laien (und da eben 

Großteils durch Metallsucher ohne NFG) deutlich zu steigern: waren 1997-1999 nur 56% aller 

Fundmeldungen auf 6 britische National Grid-Stellen (= ein 100 x 100 Meter-Planquadrat) genau, 

waren es 2013 99% aller Fundmeldungen, was dazu führt, dass ab 2014, außer in exzeptionellen 

Ausnahmefällen, das PAS nur noch Fundmeldungen aufnimmt, die mindestens diese 

Lokalisierungsgenauigkeit aufweisen. Tatsächlich ist diese Meldegenauigkeit inzwischen das untere 

Ende der Skala: auf 6 Stellen genau waren nur 31% aller 2013 beim PAS eingegangenen 

Fundmeldungen, weitere 36% waren auf 8 Stellen (= ein 10 x 10 Meter Planquadrat), und weitere 33% 

auf 10 Stellen (= ein 1 x 1 Meter Planquadrat) genau (PAS 2013, 41). Gleichermaßen ist es das, was 
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durch Ausbildungsprogramme für Metallsucher, die eine NFG erteilt bekomme wollen, in manchen 

deutschen Ländern zu erreichen versucht wird, nur dass man hier im Gegensatz zu England und Wales 

eine Zugangshürde errichtet, die entweder viele Metallsucher nicht überwinden wollen, bevor sie 

ihrem Hobby nachgehen und/oder zu deren Bewältigung bei weitem nicht genug Ausbildungsplätze 

von den Landesämtern, die diese Ausbildungen zur Voraussetzung machen, angeboten werden um 

die bestehende Nachfrage in auch für die ansuchenden Metallsucher akzeptabler Zeit zu befriedigen.  

Damit erweist sich gerade in der Beziehung auf die Fundmeldewilligkeit jener, deren Verhalten man 

durch Urteile wie dieses in einer bestimmten Richtung beeinflussen möchte, das Barbarenschatz-

Urteil nicht nur als Pyrrhussieg, sondern als glatte Niederlage. Statt Metallsucher dazu zu bewegen 

sich verstärkt an die bestehenden Regeln zu halten, bewegt man sie dazu sich noch weniger an diese 

Regeln zu halten. Und das alles, weil das Land Rheinland-Pfalz völlig unnützerweise archäologische 

Metallsu he oh e NFG e ietet u d zu geizig ist Fi de  o  ‚“ hätze ‘ i  ei e  Aus aß zu eloh e , 
das sie auch tatsächlich dazu motiviert ihre Funde zu melden statt diese illegal am Schwarzmarkt zu 

verscherbeln zu versuchen. 

Zweck des Urteils 
Zuletzt wurden ProbandInnen nach ihrer Meinung über den Zweck des Barbarenschatz-Urteils befragt. 

Als Möglichkeiten wurden dabei die in den einschlägigen Internet-Kommentaren zum Urteil von 

unterschiedlichen Diskussionsfraktionen genannten Zwecke angeboten, nämlich einerseits die 

Möglichkeit, dass der Zweck des Urteils der Schutz archäologischer Funde und Informationen sei  

(Frage 14) und andererseits die Möglichkeit, dass der Zweck des Urteils die Enteignung des Finders zu 

Gunsten des Landes sei (Frage 15).  

Ziel dieser Fragen war allerdings nicht etwa das Verständnis der Befragten zu überprüfen, worum es 

bei diesem Urteil im rechtlichen Sinne ging, denn das ist im Kontext dieser Studie weitgehend 

gleichgültig. Vielmehr ging es bei diesen Fragen darum zu ermitteln, welche Motivationen bzw. 

Intentionen die verschiedenen untersuchten Bevölkerungsgruppen den staatlichen Einrichtungen 

unterstellen, die am Zustandekommen dieses Urteils beteiligt waren; und zwar insbesondere welche 

Motivationen bzw. Intentionen sie der staatlichen archäologischen Denkmalpflege unterstellen. 

Betrachtet man nämlich die im Internet verfolgbaren Diskussionen über Urteile wie dieses in 

‚a häologis he ‘ )i kel  d.h. de  i  diese  “tudie u te su hte  Be ölke u gsg uppe , ist 
einigermaßen deutlich erkennbar, dass alle an dieser Diskussion beteiligten Fraktionen letztendlich 

davon ausgehen, dass Urteile wie das Gegenständliche wenigstes mittelbar davon abhängen, was die 

staatli he a häologis he De k alpflege z . ü e haupt die ‚p ofessio elle A häologie‘ i  ih e  
Gesamtheit) durch die Anzeige des Falles an die Strafverfolgungsbehörden oder noch mittelbarer 

durch die archäologisch-denkmalpflegerische Gesetzgebung zu erreichen versucht.  

Denn wenigstens in den Diskussionen, die ich verfolgt habe, hat niemand auch nur ansatzweise zu 

argumentieren versucht, dass Urteile wie das Gegenständliche einfach deshalb zustande kommen, 

weil es nun einmal in allen deutschsprachigen Ländern ein örtlich geltendes Denkmalschutzgesetz 

gibt, das örtlich zuständige Denkmalamt als Behörde dieses Gesetz zu exekutieren und daher 

gegebenenfalls auch mögliche Verletzungen gegen dieses Gesetz, die ihm bekannt werden, den für 

die Strafverfolgung zuständigen Behörden anzuzeigen hat und diese wiederum den Fall rechtlich zu 

beurteilen und nötigenfalls eine Strafe zu verhängen haben; egal was irgendeiner der Beteiligten 

davon hält. Nie a d s hei t also da o  auszugehe , dass dieses U teil ei fa h ‚passie t‘ ist, eil 
Systemzwänge und dieses System lenkende Regeln, die niemand zu dem Zweck, wie sie dann in 

diesem Fall wirken, geschaffen hat, sondern die zu ganz anderen Zwecken geschaffen wurden, zu 

systemimmanenten Eigengesetzlichkeiten führen, die bewirken, dass jedes einzelne kleine Rädchen 
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in dieser Ereigniskette gar nichts anderes tun kann als jeweils den Schritt zu setzen, der letztendlich 

zum real eingetretenen Endergebnis führt. Alle scheinen hingegen zu glauben, dass sich das zuständige 

La desa t u d/ode  ‚die A häologie‘ i sgesa t e usst u d o sätzli h ausgeda ht ha e , dass, 
wenn ein Metallsucher ohne NFG einen (ob nun wissenschaftlich, finanziell oder in beiden Sinnen) 

e t olle  ‚“ hatz‘ fi det, de  i ht eldet u d da  e is ht i d, diese  da  ege  
Unterschlagung verurteilt wird. Ich persönlich glaube übrigens nicht daran, dass das alles ein genial 

ausgeda hte  Pla  de  De k alä te  ode  ‚de  A häologie‘ a , um ‚Rau g ä e ‘ ege  
‚U te s hlagu g‘ d a zuk iege , eil a  ih e  it de  De k als hutzgesetz sel st auße  ge i ge  
Geldstrafen nichts tun kann, aber das spielt hier keine Rolle. 

Die Motive und Intentionen, die ProbandInnen den beteiligten staatlichen Einrichtungen und 

insbesondere den staatlichen Denkmalbehörden unterstellen, verraten daher meiner Meinung nach 

weit mehr darüber, was sich TeilnehmerInnen, die mit ihm mehr oder minder zufrieden sind, vom 

Urteil erhoffen, bzw. darüber, was die, die damit eher nicht zufrieden sind, am Urteil stört. Damit 

gestatten die Antworten der verschiedenen untersuchten Bevölkerungsgruppen eine näherungsweise 

Einschätzung dessen, was deren Mitglieder sich von den staatlichen Stellen und insbesondere der 

staatlichen Denkmalpflege eigentlich wünschen würden. 

Die erste dieser beiden Fragen wurde von insgesamt 315 ProbandInnen beantwortet, von denen sich 

insgesamt 309 den untersuchten Bevölkerungsgruppen zuordnen ließen. Das 

Antwortverteilungsmuster weicht nur geringfügig vom bereits bekannten Schema ab (Abb. 21). 

Neuerlich waren sich ArchäologInnen am stärksten einig (88% positive zu 9% negative Reaktionen), 

nahezu gleichauf gefolgt von Archäologieinteressierten (61% positive zu 25% negative Reaktionen) 

und Ehrenamtlichen (64% positive zu 27% negative Reaktionen). Die gegenläufige Tendenz fand sich 

nur unter Metallsuchern ohne NFG (37% positive zu 49% negative Reaktionen). 

 

Abb. 21: )usti u g z . A leh u g de  Aussage ‚Beim Barbarenschatz-Urteil ging es um den Schutz 

archäologischer Funde und Informationen‘ nach Bevölkerungsgruppen (n = 309). 
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Die zweite dieser beiden Fragen wurde von insgesamt 316 TeilnehmerInnen beantwortet, von denen 

sich 310 den untersuchten Bevölkerungsgruppen zuordnen ließen. Auch bei dieser Frage folgte das 

Antwortmuster dem bereits bekannten Schema (Abb. 22). Wiederum sind die ArchäologInnen 

weitgehend einheitlicher Meinung (88% negative zu 9% positive Reaktionen), gefolgt von den 

Ehrenamtlichen (65% negative zu 27% positive Reaktionen) und den Archäologieinteressierten (56% 

negative zu 31% positive Reaktionen), mit einer umgekehrten Tendenz nur bei den Metallsuchern 

ohne NFG (38% negative zu 48% positive Reaktionen). 

 

Abb. 22: )usti u g z . A leh u g de  Aussage ‚Beim Barbarenschatz-Urteil ging es um die Enteignung des 

Finders zugunsten des Landes‘ nach Bevölkerungsgruppen (n = 310). 

Die Antworten auf Fragen 14 und 15 sind stark negativ korreliert, der Korrelationskoeffizient beträgt 

-0.563 (Signifikanz < 0.01). Die Fragen wurden also von einem großen Teil der Antwortenden spiegelnd 

beantwortet, wenngleich es auch einen bedeutenden Anteil solcher Personen gab, die entweder in 

Ri htu g ‚ ede  o h‘ oder ‚so ohl als au h‘ te die te  (Abb. 23). Dies lässt sich – unter 

Ve a hlässigu g de  ‚ ede  o h‘-Antworten – dahingehend interpretieren, dass wir es hier mit zwei 

miteinander konkurrierenden, aber voneinander weitgehend unabhängigen, Interessen bzw. 

Intentionen zu tun haben, die an sich durchaus miteinander vereinbar sind, aber im spezifischen 

Kontext der Diskussion darüber, was mit archäologischen Funden geschehen soll, von den meisten 

ProbandInnen als einander gegenseitig weitgehend ausschließend gesehen werden. Nachdem in 

diesem Bereich bekanntermaßen eine polarisierende Diskussion geführt wird, ist diese weitgehend 

gegenseitige Ausschließlichkeit der Sichtweisen zwar nicht besonders überraschend, aber dennoch 

nicht uninteressant. Denn die beiden Intentionen, die einander hier entgegenstehen und die als 

einander weitgehend gegenseitig ausschließend betrachtet werden, ist einerseits die Intention 

archäologische Funde und Informationen zu schützen, andererseits hingegen die Intention wenigstens 

einen gewissen, wenn nicht sogar einen ausschließlichen, Eigentumsanspruch an getätigten Funden 

zu erwerben. Dass sich diese Intentionen keineswegs gegenseitig ausschließen müssen, sollte schon 

alleine deshalb klar sein, weil privates Eigentum von archäologischen Denkmalen bei gleichzeitigem 

Schutz der in diesen enthaltenen Funde und Informationen durch den staatlichen Denkmalschutz bei 

unbeweglichen archäologischen Denkmalen (und auch bei Baudenkmalen) die Regel ist. Dass sie 
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dagegen im Bereich des Schutzes beweglicher archäologischer Funde und damit zusammenhängender 

archäologischer Informationen als einander gegenseitig weitgehend ausschließend betrachtet 

werden, ist daher durchaus bemerkenswert und bedarf einer Erklärung. 

 

Abb. 23: Kreuztabelle der Reaktionen auf die Aussagen, beim Barbarenschatz-U teil gi ge es u  de  ‚“ hutz 
archäologischer Funde und Informatio e ‘ z . die ‚E teig u g des Fi de s zugu ste  des La des‘  = ). 

Ein erster Ansatz für eine Erklärung dieser an sich eher ungewöhnlichen Wahrnehmung von 

Gegensätzlichkeit findet sich in der archäologischen fachlichen Sichtweise, was mit archäologischen 

Funden und Informationen geschehen soll bzw. sogar geschehen muss um sie bestmöglich vor 

Veränderung, Verlust oder Zerstörung zu schützen. Denn die professionelle Archäologie ist sich 

heutzutage innerfachlich weitgehend darin einig, dass der beste Schutz für archäologische Funde und 

Informationen und auch die dauerhafte Zugänglichkeit zu diesen nur durch deren Aufnahme in speziell 

dafür vorgesehene staatliche archäologische Archive (bzw. archäologische Museen bzw. 

Museumsabteilungen) gewährleistet werden kann. Mit dieser Meinung ist die professionelle 

Archäologie übrigens, wie die Ergebnisse dieser als auch einer jüngst durchgeführten Untersuchung 

der archäologischen Interessen der österreichischen Bevölkerung zeigen, keineswegs allein: vielmehr 
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schei e  au h 9% de  öste ei his he  Be ölke u g ‚öffe tli hes‘ Eige tu  a  a häologis he  
Denkmalen zu bevorzugen (Karl et. al 2014, 14). Das entspricht auch etwa den Prozentsätzen der 

Befragten in den Gruppen der Ehrenamtlichen (64%) und Archäologieinteressierten (61%) in dieser 

Studie, die auf die Behauptung, dass das Barbarenschatz-Urteil dem Schutz archäologischer Funde und 

Informationen diene, positiv reagierten. 

Diese Sichtweise wird innerfachlich sowohl durch fachethische Richtlinien als auch durch berufliche 

Praktiken verstärkt, durch die gleichzeitig in der innerfachlichen Sichtweise ein Gegensatz zwischen 

dem Schutz archäologischer Funde und Informationen und privatem Eigentum an solchen Funden und 

Informationen erzeugt wird. So z.B. äußert sich der ICOM Code of Ethics for Museums (ICOM 2013, 

13, Punkte 8.14 und 8.16) einigermaßen deutlich gegen private Sammeltätigkeit von 

Museumspersonal, wenigstens in den Bereichen, in denen ihre dienstgebende Einrichtung 

Sammlungen anlegt – was zumindest prähistorischen und provinzialrömischen ArchäologInnen im 

Museumsdienst die private Sammlung von archäologischen Funden aus ihrer Arbeitsregion de facto 

verbietet. Gleichermaßen sind wir es aus unserer eigenen professionellen Praxis gewohnt und 

teilweise auch durch fachliche ethische Standards verpflichtet alle Funde, die wir im Rahmen unserer 

Arbeit finden und Informationen die wir dabei aufzeichnen, nach Möglichkeit öffentlichen 

Sammlungen zu überlassen (auch wenn das meistens insofern keine Leistung ist, als selbst in Ländern 

mit hadrianischer Teilungsregel der für den Zweck diese zu entdecken bezahlte Archäologe nicht zum 

Teileigentümer der Funde und Informationen wird, die er entdeckt, sondern vielmehr sein 

Auftraggeber; und in Ländern mit archäologischem Schatzregal noch viel weniger. Egal wie man es 

nimmt, dass der dafür bezahlt werdende Schatzsucher – und nichts anderes sind wir ArchäologInnen 

im rechtlichen Sinn – sich mit seinem gewöhnlichen Lohn begnügen muss und sich nicht auch noch die 

Produkte seiner Arbeit behalten darf, ist ganz normal). Nicht selten zwingen uns, wie z.B. in Österreich, 

die Denkmalämter diese Bestimmung durch Auflagen in Grabungsbewilligungsbescheiden auf. Dies ist 

sowohl Ausdruck als auch Ursache der innerfachlichen Vorstellung, dass archäologische Funde und bei 

ihrer Entdeckung aufgezeichnete Informationen nicht etwa dem gehören sollten, der sie entdeckt 

bzw. aufgezeichnet hat, sondern dass es vielmehr fachethisch höchst verwerflich ist privates Eigentum 

an den von einem selbst entdeckten Funden und den dabei aufgezeichneten Informationen erwerben 

zu wollen. Das generelle Öffentlichkeitsgebot der Wissenschaften insgesamt – Entdeckungen gehören 

öffentlich zugänglich gemacht, nicht privatisiert – verstärkt diese Idee nur noch zusätzlich. 

Dies erzeugt in der archäologischen Fachwelt und teilweise auch über diese hinaus den Eindruck, als 

ob der Schutz von archäologischen Funden und Informationen das private Eigentum an ebendiesen 

mehr oder minder absolut ausschließen würde und die einzige gangbare Lösung zum Erreichen des 

ersteren Ziels deren Einverleibung in öffentliche Sammlungen sei. Nachdem ArchäologInnen ganz 

besonders, aber auch viele andere Menschen – übrigens inklusive einem großen Anteil der 

Metallsucher ohne NFG – primär daran interessiert sind archäologische Funde und Informationen zu 

schützen, projizieren sie diese Intention (durchaus nicht gänzlich unberechtigterweise) auf den Staat 

und seine Einrichtungen, und dabei wiederum insbesondere auf staatliche 

Denkmalpflegeeinrichtungen. Urteile wie das Barbarenschatz-Urteil werden dann daher auch in 

diesem Sinn interpretiert, d.h. die gleiche Intention wird auf das gesamte Gerichtsverfahren und – 

nachdem in diesem erstinstanzlich eine (noch nicht rechtskräftige) Strafe verhängt wurde – auch auf 

dieses Urteil. 

Ein bedeutender Anteil an Metallsuchern ohne NFG und in geringerem Maß auch allgemein 

Archäologieinteressierte und Ehrenamtliche, interessieren sich für Archäologie allerdings eher aus 

einer Sammelleidenschaft heraus. Eine solche ist immer auch mit einem gewissen Eigentumsinteresse 

verbunden: der Sammler will die Dinge, die er sammelt, nicht nur einsammeln und dann abgeben, 
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sondern auch haben, will sie behalten und mit ihnen tun und lassen können, was er will, weil 

schließlich hat er sie durch seiner Arbeit Mühen gesammelt, nicht jemand anderer. Der Sammler, dem 

man durch ein staatliches Schatzregal seiner Arbeit Mühen wegnimmt, fühlt sich wenigstens 

enteignet, wenn nicht sogar im ganz eigentlichen Sinne des Wortes beraubt, insbesondere wenn dies 

im Wege eines Gerichtsurteils geschieht; denn hier greift der Staat mittels einer der ihm, aber nicht 

dem Sammler, zur Verfügung stehenden Gewaltmaßnahmen auf das zu, was der Sammler als sein 

rechtmäßiges Eigentum betrachtet.  

Das bedeutet übrigens keineswegs, dass diese Sammler nicht ebenfalls am Schutz archäologischer 

Funde und Informationen interessiert sind, sondern es ist oft das genaue Gegenteil davon tatsächlich 

der Fall. Es ist in vielen dieser Fälle bloß so, dass der Sammler im Gegensatz zu uns professionellen 

ArchäologInnen nicht glaubt, dass archäologische Funde (und oft auch Informationen) am besten 

dadurch geschützt werden, dass sie einer von professionellen ArchäologInnen verwalteten staatlichen 

Sammlung einverleibt werden, in denen nicht einmal er selbst sie jemals wieder zu Gesicht bekommen 

kann, sondern dass seine Funde und die von ihm selbst aufgezeichneten Informationen auch bei ihm 

selbst am besten aufgehoben sind. Auch wenn wir das aus unserer Sicht gerne als mehr oder minder 

fromme Selbsttäuschung abtun, oder als Ausrede, die Metallsucher ohne NFG dazu benutzen um ihr 

‚illegales‘ Tu  o  si h sel st u d a de e  o alis h ge e htfe tigt e s hei e  zu lasse , ist dies 
wenigstens aus der Perspektive der Metallsucher selbst keineswegs so falsch, wie wir professionelle 

ArchäologInnen das gerne behaupten.  

Denn was die Metallsucher selbst beobachten können, stützt diese “el stsi ht als ‚ esse e ‘ “ hütze  
archäologischer Funde als die professionelle Archäologie und der Staat durchaus: nicht wenige 

Metallsucher ohne NFG haben schon einmal (ob jetzt legal oder illegal) des späteren Abends oder 

Nachts die Abraumhaufen von archäologischen Ausgrabungen abgesucht und in denen nicht selten 

durchaus beachtlichen Mengen von metallischen Kleinfunden gefunden, die wir professionellen 

ArchäologInnen entweder bei unserer Arbeit übersehen oder sogar – noch schlimmer – wenige 

Stunden zuvor vor den Augen des Metallsuchers einfach mit dem Bagger auf diese Abraumhaufen 

zusammenschieben haben lassen, ohne uns auch nur irgendwie darum zu kümmern, ob im 

abgeschobenen Boden irgendwelche Funde drinnen sein könnten. Das spricht für Metallsucher nicht 

gerade dafür, dass wir ArchäologInnen diese Funde im Oberboden – die sie selbst hauptsächlich 

suchen und finden – ei u se e  ‚p ofessio ell‘ du hgefüh te  Ausg a u ge  isse s haftli h 
besonders wertschätzen (siehe dazu auch schon Karl 2014), und noch viel weniger dafür, dass wir uns 

in irgendeiner ernstzunehmenden Weise in unserer professionellen Praxis um ihren Schutz und ihre 

Erhaltung kümmern. Und Metallsucher lesen auch die doch immer wieder zu findenden Zeitungs- und 

sonstigen Medienberichte über verrottende, korrodierende oder sonstwie zerfallende archäologische 

Funde in den Depots staatlicher Sammlungen, was bei ihnen auch nicht gerade unbedingt den 

Eindruck verstärkt, dass ihre Funde in diesen staatlichen Depots wirklich am besten aufgehoben 

wären, statt bei ihnen selbst daheim, wo sie diese als ihre privaten Sammlungsschätze hegen und 

pflege . Ma he  ‚illegale‘ Metallsu he  ag also du haus die Behauptu g, dass er Funde besser 

erhalte als diese von professionellen ArchäologInnen in staatlichen Sammlungen erhalten würden, nur 

als bequeme Ausrede benutzen um sein Tun wenigstens nach außen hin rechtfertigen zu können; bei 

vielen anderen ist das jedoch durchaus ehrliche Überzeugung auf Basis ihrer eigenen Beobachtungen 

e igste s a he  ‚p ofessio elle ‘ a häologis he  P aktike  u d )ustä de. 

Aus diesem Widerspruch zwischen privatem Eigentumswunsch, offenkundigen, selbst beobachteten 

Mängeln des staatlichen (durch professionelle ArchäologInnen umgesetzten) Denkmalschutzes (ob 

diese nun als bloße Ausrede zur Rechtfertigung des eigenen Sammelns verwendet werden oder aus 

ehrlicher Überzeugung dadurch Funde und Informationen besser zu schützen und zu erhalten 
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besonders verstärkt wahrgenommen werden) und des von Letzteren vertretenen und propagierten 

staatlichen Eigentumsanspruchs an archäologischen Funden und Informationen erwächst dann die 

umgekehrte Interpretation von Gerichtsurteilen wie jenen zum Barbarenschatz. Aus diesem 

Blickwinkel betrachtet, dient das Urteil ganz offensichtlich nicht dem Schutz archäologischer Funde 

und Informationen, denn es zielt ja auf eine Überführung dieser in staatliches Eigentum ab, das jenen, 

die dieses Urteil aus dieser Perspektive sehen, keineswegs dafür Sorge zu tragen scheint, dass Funde 

und Informationen besser geschützt werden als wenn sie in privates Eigentum übergehen würden. 

Damit stellt aus diesem Blickwinkel das Barbarenschatz-Urteil bloß eine Enteignung des Finders zu 

Gunsten des Landes dar, die im Widerspruch zum vorgeblichen Ziel der bestmöglichen Erhaltung der 

Funde und damit verbundenen Informationen steht; womit auch aus dieser anderen Perspektive aus 

den Propositionen, dass das Urteil dem Schutz archäologischer Funde und Informationen dient und 

dass das Urteil eine Enteignung des Finders zu Gunsten des Landes ist ein, sich gegenseitig 

ausschließendes Aussagenpaar wird. In anderen Worten: der Vorwurf, den wir professionelle 

ArchäologI e  ge öh li h ‚Rau g ä e ‘ a he , dass sie ä li h aus ‚P ofitgie ‘ ei fa h 
archäologische Funde aus dem Boden reißen, kann und wird aus dem Blickwinkel der Sammler, 

insbesondere aus dem vieler Metallsucher ohne NFG, in sein Gegenteil verkehrt uns gegenüber 

erhoben. 

Dabei spielt es übrigens überhaupt keine Rolle, ob dieser umgekehrt erhobene Vorwurf, Land und 

professionelle Archäologie würden sich nur (ob nun in Bezug auf ihre Reputation, wirtschaftlich, oder 

in sonstigem Sinne) durch Enteignung des eigentlichen Finders selbst bereichern wollen, nun 

tatsä hli h de  Wah heit e tsp i ht ode  i ht ge auso ie das ei  u gekeh t o  ‚u s‘ e ho e e  
Vorwurf Metallsucher ohne NFG würden sich nur bereichern wollen völlig gleichgültig ist), denn es 

liegt ihm ein sozialer Interessenskonflikt zu Grunde, bei dem sich nicht objektiv entscheiden lässt, 

el he A si ht ‚ ah ‘ u d el he ‚fals h‘ ist. Die ‚Wah heit‘ liegt hie  – wie so oft – gänzlich im Auge 

des Bet a hte s; as ‚ ah ‘ u d as ‚fals h‘ e s hei t, hängt allein von den Interessen und damit 

verbunden vom Blickwinkel ab, aus dem ein in der einen oder anderen Weise Interessierter den Fall 

betrachtet. 

Das bedeutet aber, dass dieser Konflikt auch nicht durch Urteile wie das Gegenständliche und generell 

durch das Strafrecht nicht zu lösen ist: jemand, der aus seinem Blickwinkel zum Schluss gekommen 

ist, das La d z . die staatli he a häologis he De k alpflege z . ‚ i ‘ p ofessio elle 
ArchäologInnen, die nahezu regelhaft von solchen Personen kollektiv mit der staatlichen 

archäologischen Denkmalpflege gleichgesetzt werden) enteigne Finder von archäologischen 

‚“ hätze ‘ zu  eige e  Vo teil, i d U teile u d gesetzli he Regelu ge , deren Auswirkung die 

Enteignung des Finders ist, niemals als legitim zustande gekommen und damit auch nicht als 

allgemeinverbindliche Entscheidung des Konfliktes akzeptieren. Damit ist jedoch auch die 

Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der das Urteil aus dieser Sicht betrachtet, sich dadurch dazu 

bewegen lässt zukünftig die dem Urteil zu Grunde liegenden Regeln zu befolgen, praktisch gleich Null 

(siehe dazu ganz allgemein Tyler 2006). Das Urteil erzielt damit praktisch ausschließlich einen einzigen 

Effekt, nämlich zusätzlich zu polarisieren. Das wiederum ist jedoch nicht zur Problemlösung geeignet, 

so de  auss hließli h zu  “tä ku g o  G uppe ide titäte : die A g e zu g z is he  ‚u s‘ de  
‚Gute ‘, die i  diese  “a he ‚Re ht ha e ‘  u d ‚de e ‘ de  ‚Böse ‘, die i  diese  “a he ‚U e ht tu ‘  
wird deutlicher, der Wechsel von der einen auf die andere Seite damit erschwert und das interne 

Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der beiden Gruppen verstärkt. Damit rückt aber jede 

Möglichkeit einer Lösung des Problems in weitere Ferne; statt dass die Chance einen für beide Seiten 

gangbaren Kompromiss zu finden vergrößert wird. Weiterer Schaden für die Archäologie ist damit 

bereits vorprogrammiert. 
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Schlussfolgerungen 
Aus den Ergebnissen dieser Umfrage lässt sich eine Reihe von Schlussfolgerungen ziehen, die leider in 

der überwiegenden Mehrheit für die Archäologie wenig erfreulich sind. Wenn wir ArchäologInnen 

unser Ziel den Schutz archäologischer Denkmale und Informationen zu verbessern tatsächlich 

erreichen wollen, wird ein bedeutender innerfachlicher Umdenkprozess notwendig sein. 

Beginnen wir dennoch mit der einen aus den Ergebnissen dieser Untersuchung zu ziehenden 

Schlussfolgerung, die aus archäologischer Sicht einigermaßen erfreulich ist: die ‚fa ha häologis he‘ 
Meinung zu allen Fragen wird jeweils von wenigstens einem nicht unbedeutenden, bei den meisten 

Fragen sogar von einem großen, Anteil der Mitglieder der anderen untersuchten 

Bevölkerungsgruppen geteilt. Das gilt selbst für die Gruppe der Metallsucher ohne NFG, selbst wenn 

diese Gruppe in allen Fällen vom archäologischen Meinungsbild am stärksten abweicht. Selbst bei den 

Fragen, bei denen der Meinungsunterschied am höchsten ist, sind immer noch wenigstens 25%, oft 

deutlich mehr, der Metallsucher ohne NFG ähnlicher oder gleicher Meinung wie die überwiegende 

Mehrheit der ArchäologInnen; bei den Archäologieinteressierten, die nicht mit dem Metallsuchgerät 

suchen, und den Ehrenamtlichen, ist dieser Prozentsatz jeweils noch deutlich höher. Es ist also 

jedenfalls nicht Hopfen und Malz verloren: es sollte wenigstens grundsätzlich möglich sein selbst mit 

einem nicht unbedeutenden Teil der Metallsucher ohne NFG Lösungen zu finden, die einen besseren 

Schutz archäologischer Funde und Informationen gewährleisten, als er derzeit besteht. Die Frage 

dabei ist nur, wo man gangbare Kompromisse finden kann, die eine solche Verbesserung erzeugen 

kö e ; u d el he  P oze tsatz de  G uppe de  Metallsu he  oh e NFG a  da it ‚i teg ie e ‘ 
kann (und damit in Zusammenhang stehend, welchen Anteil dieser Gruppe man überhaupt zu 

‚i teg ie e ‘ e suchen will); wobei natürlich klar ist, dass man umso mehr Kompromisse eingehen 

i d üsse , je eh  o  de  Metallsu he  oh e NFG a  ‚i teg ie e ‘ ill. 

Damit hat es sich aber schon mit den für uns halbwegs erfreulichen Schlussfolgerungen. Der Rest fällt 

eher in die Kategorie der unerfreulichen bis desaströsen Ergebnisse.  

Beginnen wir damit, dass die Strategie des Verbietens und Bestrafens offensichtlich vollständig versagt 

hat: es ist den Metallsuchern ohne NFG scheinbar weitgehend egal, dass die archäologische 

Metallsuche ohne NFG verboten ist, sie gehen ihr trotzdem weiterhin ungeniert nach und selbst 

durchaus schmerzhafte Urteile wie das Barbarenschatz-Urteil scheinen praktisch keine 

generalpräventive Wirkung zu entfalten. Zwar sind sich selbst die Mehrheit der Metallsucher ohne 

NFG mit den professionellen ArchäologInnen darin einig, dass das Urteil gerecht war, das scheint sie 

aber dennoch nicht dazu zu bewegen ihr Verhalten maßgeblich verändern zu wollen. Obwohl sie 

sehen, dass Fundunterschlagungen potentiell zu 15 Monaten (wenn auch derzeit nur bedingt 

verhängter) Haftstrafe führen könnten, bewegt sie das scheinbar mehrheitlich nicht etwa dazu ihre 

Funde zukünftig eher melden zu wollen, sondern dazu diese zukünftig eher verheimlichen zu wollen. 

Damit erweist sich das Barbarenschatz-Urteil als vollständiges archäologisches Desaster: es hat die 

gegenteilige Wirkung der Erwünschten und wird archäologischen Sachschaden durch die Tätigkeit 

‚illegale ‘ Metallsu he  este falls i ht erringern, sondern schlimmstenfalls noch deutlich 

vergrößern.  

Dabei wäre ein gewisser, wenn nicht sogar ein bedeutender, Teil dieses Sachschadens zwar nicht im 

Sinne einer Verringerung der Funderosion in der Landschaft, aber sehr wohl im Sinne einer 

Verringerung des archäologischen Informationsverlustes, der aus dieser Funderosion in der 

Landschaft resultiert, durchaus recht einfach zu verhindern: denn eigentlich sind selbst Metallsucher 

ohne NFG durchaus prinzipiell dazu bereit ihre Funde zu melden und wohl auch wenigstens deren 

Fundort einigermaßen genau zu dokumentieren und diese Daten auch den zuständigen 
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Denkmalämtern zur Verfügung zu stellen. Aber wohl nicht dadurch, dass man sie dafür mit Strafe 

bedroht, was sie wenigstens derzeit höchst demotiviert das auch tatsächlich zu tun. Das ist auch gar 

nicht besonders verwunderlich: die Peitsche alleine ist selten ein wirksames Motivationsmittel 

Menschen dazu zu bewegen etwas zu tun, das sie ebenso gut auch unterlassen können, weil ja bis zu 

der Zeit, zu der sie um Schläge betteln gehen, in der Regel gar niemand davon weiß, dass sie etwas 

gefunden haben, das sie eigentlich den Behörden melden sollten. Nachdem in der Regel niemand 

davon weiß, dass sie etwas gefunden haben, was sie den zuständigen Behörden melden sollten, 

müssen sie sich selbst – sozusagen freiwillig – zur Meldung ihrer Funde (und was auch immer sie beim 

Fundereignis als Dokumentation angefertigt haben) entscheiden. Dazu kann man sie aber wohl kaum 

mit der Peitsche motivieren, sondern höchstens mit Zuckerbrot; und an Zuckerbrot mangelt es derzeit 

in der deutschsprachigen archäologischen Denkmalpflege massiv. Denn das Beste, was sich 

p ospekti e  Metallsu he , die ‚legal‘ su he  olle , e a te  kö e , ist zue st ei al ei e  Haufe  
bürokratische Hürden überspringen zu müssen, ehe sie – in manchen Ländern erst nach vielen Jahren 

Wartezeit – endlich eine NFG bekommen, mit der sie dann selbst in vielen Ländern, in denen sie eine 

solche bekommen können, erst Recht nach der Pfeife des für ihre Region zuständigen Landesamtes 

tanzen müssen, statt wenigstens dann einfach ihrem Hobby – innerhalb gewisser Beschränkungen, 

wie dass sie nicht auf geschützten Denkmalen suchen dürfen – nachgehen zu können. Über Länder, 

deren archäologische Denkmalämter entgegen landesgesetzlicher Bestimmungen überhaupt erst gar 

keine NFGs erteilen, wollen wir hier erst gar nicht reden. Und dann erwarten wir professionellen 

ArchäologInnen auch noch, dass uns die Metallsucher dafür dankbar sind, dass es für manche von 

ihnen das Privileg der NFG gibt und sie deshalb kuschen und tun, was wir ihnen anschaffen, damit wir 

ihnen dieses Privileg nicht gleich wieder entziehen. 

Dass man sich damit – vor allem unter jenen, die auf diese Weise ausgegrenzt werden – nicht 

besonders viele Freunde macht, darüber sollte man sich als professionelle Archäologie nicht 

besonders wundern. Gerade in diesem Bereich wirkt sich das Barbarenschatz-Urteil besonders negativ 

aus: gerade bei jenen, die man am ehesten dazu bewegen müsste unsere Meinungen zu beachten, 

hat das Urteil deren Meinung über uns ArchäologInnen mehrheitlich verschlechtert. Auf die 

Ratschläge jener zu hören oder gar die Regeln jener zu befolgen, von denen man eine schlechte 

Meinung hat, ist kaum jemand besonders geneigt: ganz im Gegenteil, machen viele Leute schon alleine 

deshalb das Gegenteil dessen, was Leute, von denen sie eine schlechte Meinung haben ihnen raten 

oder, noch schlimmer, anschaffen, weil sie von diesen Leuten eine schlechte Meinung haben und 

ihnen daher eins auswischen wollen. Durch die Polarisierung, die durch Urteile wie das 

Gegenständliche erzeugt werden, sorgen wir dafür, dass auch genau das passiert. Die Auswirkungen 

beginnen wir auch schon zu sehen, wenn Metallsucher ohne NFG vermehrt dafür Lobbying zu 

betreiben beginnen, dass der staatlichen archäologischen Denkmalpflege die finanziellen Mittel 

gekürzt werden sollen. Statt dass wir in den Metallsuchern, die sich mehrheitlich durchaus auch für 

Archäologie interessieren – weil sonst würden sie diesem Hobby erst gar nicht nachgehen – 

Verbündete finden, die sich für eine Verstärkung der archäologischen Denkmalpflege einsetzen, 

machen wir uns eine Bevölkerungsgruppe, die wenigstens 6 Mal, wenn nicht sogar bis zu 10 Mal, so 

groß ist wie wir selbst, zum Feind. Das ist keine Strategie, mit der man sich eine lautstarke Lobby 

schaffen kann, die sich für die Belange der Denkmalpflege einsetzt, sondern Selbstmord auf Raten. 

Daraus muss man meiner Meinung nach die Schlussfolgerung ziehen, dass die professionelle 

Archäologie im deutschen Sprachraum höchst dringlich eine andere Strategie überlegen muss, wie 

man archäologische Denkmale und sonstige archäologische Hinterlassenschaften, und vor allem die 

archäologischen Informationen, um deren Schutz es uns ja angeblich eigentlich geht, tatsächlich 

effektiver schützen kann als dies derzeit geschieht. Dass mehr Verbote und härtere Strafen eine 

maßgebliche Verbesserung des Schutzes archäologischer Hinterlassenschaften im Boden vor 
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Eingriffen in diesen durch Metallsucher ohne NFG generieren könnten, ist vielleicht ein schöner 

archäologischer Wunschtraum, in Erfüllung gehen wird er jedoch nicht. Denn erstens ist das 

öffentliche Verständnis schon für Strafen der Härte, die bisher verhängt wurden, eher gering, was es 

nicht besonders wahrscheinlich macht, dass man deutlich härtere Strafen erfolgreich durchsetzen 

könnte; und zweitens ist nicht erkennbar, was eine Strafverschärfung überhaupt bringen soll: 

schrecken eineinhalb Jahre Haftstrafe nicht ab, wie viel abschreckender werden dann drei Jahre 

Haftstrafe sein? Dass ein generelles Metallsuchverbot die Wahrscheinlichkeit, dass jemand 

Metallsucher anzeigt und diese dann auch noch erfolgreich verurteilt werden können, so maßgeblich 

e höhe  ü de, dass aus de  de zeitige  Wah s hei li hkeit o  eit u te  ‰, ei de  ‚illegale ‘ 
Metallsuche erwischt und dafür dann auch noch verurteilt zu werden, eine ausreichend hohe 

Wah s hei li hkeit i d, dass das ‚Ho ‘ der illegalen Metallsuche für einen größeren Anteil der 

Metallsucher ohne NFG zu riskant oder zu lästig wird, scheint ebenfalls höchst unwahrscheinlich. Ob 

es uns gefällt oder nicht, in weiteren Verschärfungen von Gesetzen und Strafen liegt kein Weg zu einer 

erfolgreichen Problemlösung. Das Einzige, das man damit erreicht, ist eine Polarisierung, die 

niemandem etwas bringt und allen Probleme bereitet. 

Kann eine weitere Verschärfung zu keinem Erfolg führen, bleibt nicht unbedingt nur eine 

Liberalisierung als Alternative: man kann sich auch andere Lösungen überlegen, wenn man unbedingt 

ei  ‚“ig al‘ setze  ill, das z a  utzlos a e  ei e i e fa hli h ei d u ks olle, e  au h hohle, 

Geste ist. Eines lässt sich allerdings aus den Ergebnissen dieser Umfrage durchaus schlussfolgern: will 

man auch nur einen halbwegs signifikanten Anteil der Metallsucher, die derzeit ohne NFG ihrem 

Ho  ‚illegal‘ a hgehe , dazu e ege  sich an die derzeitig geltenden gesetzlichen Regelungen zu 

halten – was übrigens voraussetzt, dass diese auch in jenen Ländern, in denen Metallsucher bisher 

und derzeit keine NFGs bekommen konnten, von den dafür zuständigen Ämtern gesetzeskonform 

angewandt werden; und die durch langfristige Unterlassung nachweislich prinzipielle und nicht bloß 

auf Einzelfallentscheidung beruhende Weigerung von Denkmalämtern solche auszustellen stellt wohl 

für sich eine rechtswidrige Handhabung der in diesen Ländern geltenden denkmalschutzgesetzlichen 

Bestimmungen dar – dann wird man ihnen dafür mehr Anreize bieten müssen, als man das bisher tut. 

Damit man ihnen aber auch einigermaßen wirkmächtige Anreize bieten kann ihr Verhalten 

entsprechend unseren Vorstellungen und Wünschen zu ändern, genügt es nicht, wie in der 

Archäologie üblich, ihnen einfach bestimmte (und normalerweise niedere) Motive, Intentionen und 

Interessen zu unterstellen, sondern man wird ihre tatsächlichen Motive, Intentionen und Interessen 

erst einmal ordentlich (und damit meine ich wissenschaftlich) untersuchen müssen um zu wissen, was 

sie denn eigentlich wirklich wollen. Denn nur wenn man weiß, was Metallsucher, die derzeit ohne NFG 

ihrem Hobby nachgehen, wirklich wollen, wird man ihnen auch Anreize und Belohnungen anbieten 

können, die sie tatsächlich effektiv dazu bewegen ihr Verhalten in der von uns gewünschten Weise 

abzuändern.  

Unterlässt es die professionelle Archäologie weiterhin – wie sie es de facto die letzten 45 Jahre getan 

hat – solche Untersuchungen durchzuführen, muss sie sich den dann völlig berechtigten Vorwurf 

gefallen lassen, dass es ihr gar nicht darum geht herauszufinden, wie man archäologische Funde und 

Informationen bestmöglich schützen kann, sondern bloß darum sich selbst disziplinäres Eigentum an 

archäologischen Funden und Informationen anzueignen und alle anderen davon gänzlich 

auszuschließen; sowie auf diesem disziplinären Eigentumsanspruch auch dann zu beharren, wenn 

dieser für die zu schützende Sache selbst, also für archäologische Funde und Informationen, 

zusätzlichen, völlig vermeidbaren und damit gänzlich unnötigen, Schaden bewirkt. Wir professionelle 

ArchäologInnen müssen uns dann den Vorwurf gefallen lassen, dass uns die Verteidigung unserer 

Vorrechte und die Bestätigung unsere Vorurteile wichtiger ist als verbesserter Schutz für Archäologie; 
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dass u s ‚Re ht‘ zu ha e  i htige  ist als das Richtige zu tun. Mehr noch, es würde uns als schlechte 

Wissenschafter entlarven, weil wir uns dann nachweislich nicht einmal bemühen Daten zu sammeln, 

die es uns erlauben würden vernünftige, evidenzbasierte – d.h. wissenschaftlich fundierte – 

Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, sondern unsere Vorurteile zum Dogma erheben, das als absolute 

Wahrheit gesetzt wird und weder angezweifelt noch hinterfragt werden darf. 

Natürlich gibt es auch noch eine andere Alternative, wenn man nicht systematisch wissenschaftlich 

mehr Daten erheben möchte, die uns erlauben eine vernünftige und erfolgversprechende Lösung für 

das bestehende Problem zu finden ohne unsere derzeitigen Gesetze und Regeln liberalisieren zu 

müssen: nämlich aus den bereits vorhandenen Daten die durchaus logische und absolut berechtigte 

Schlussfolgerung zu ziehen dass, wenn scharfe Gesetze und Strafen nicht den erwünschten Effekt 

erzielen, liberalere Lösungen hingegen wenigstens eine nachweisliche Verringerung des Schadens 

bewirken, ein Wechsel zu einem liberalen Lösungsweg eine vernünftige und erfolgversprechende 

Strategie sein könnte, die man auch einigermaßen problemlos umsetzen kann. Denn eine liberalere 

Lösung ist selbst unter den derzeit geltenden Bestimmungen noch fast überall im deutschen 

Sprachraum (mit Ausnahme Österreichs) einigermaßen leicht dadurch möglich, dass die 

Denkmalämter ihre Politik der Vergabe von NFGs von einer tatsächlichen Hürde in eine rein 

administrative Hürde umwandeln. Denn auf welcher Basis – ob einfach auf Antrag und für alle nicht 

denkmalgeschützten Flächen im Land, oder nur nach Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses, 

der Absolvierung eines Kurses und eine  ‚P o ezeit‘ u d da  u  fü  e g es h ä kte Flä he  – NFGs 

an Metallsucher vergeben werden, liegt derzeit noch weitestgehend im Ermessen der zuständigen 

Ä te . Die ‚Hü de‘ de  NFG-Pfli ht fü  Metallsu he , die ‚legal‘ statt ‚illegal‘ de  a häologis he  

Metallsuche nachgehen wollen, ließe sich also durchaus so gestalten, dass sie für jeden Metallsucher, 

der eine NFG will, einfach und problemlos binnen weniger Tage zu nehmen ist. Es ist also keineswegs 

so, dass derzeit eine weitgehende Liberalisierung der Metallsuche durch Laien auf Grund der 

bestehenden Gesetzeslage (außer in Österreich) nicht möglich wäre: dass es diese Liberalisierung in 

vielen deutschen Ländern noch nicht gibt, ist i ht ei e F age des ‚ i ht Kö e s‘, so de  ei e des 
‚ i ht Wolle s‘. 

Abschließende Bemerkungen 
Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen deutlich, dass Urteile wie das Gegenständliche keineswegs den 

generalpräventiven Effekt haben, den wir uns wünschen würden; sondern nur dazu führen, dass es zu 

einer weiteren Verstärkung der schon bestehenden Polarisierung der Standpunkte der beiden primär 

von diesem Urteil betroffenen Bevölkerungsgruppen kommt, nämlich der der professionellen 

ArchäologInnen und der der Metallsucher ohne NFG. Es sind diese Bevölkerungsgruppen, die – 

teilweise im Wege des Rechtssystems, teilweise durch dessen Nichtbeachtung – einen sozialen 

Interessenskonflikt ausfechten, der sich durch rechtliche und administrative Regeln, welche die eine 

Seite – wir professionelle ArchäologInnen – der anderen Seite – den Metallsuchern ohne NFG – einfach 

aufzuzwingen versucht, nicht lösen lässt und auch niemals lösen wird lassen.  

Die einzige Aussicht diesen Konflikt zu lösen und eine Situation herzustellen, in der beide Seiten in 

diesem Streit gemeinsam bzw. kollaborativ versuchen die archäologischen Funde und Informationen, 

die durch unser aller Handeln potentiell zerstört werden könnten, möglichst gut zu schützen und zu 

erhalten, liegt in der Findung von Kompromissen, die beiden Seiten in diesem Konflikt ermöglichen 

ihre Interessen halbwegs wahrzunehmen bzw. durchzusetzen. Findet man keine solchen 

Kompromisse – und Kompromissfindung setzt voraus, dass man einander zuerst einmal aufmerksam 

zuhört und dann miteinander fair redet um einen für beide Seiten verträglichen Mittelweg zu finden 

– dann kann man Gesetze erlassen und Urteile verhängen so viel man will, ohne dass diese irgendeinen 

der erwünschten Effekte erzielen werden. Gesetze, die der einen Gruppe ihre Interessen einfach 
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gänzlich oder wenigstens weitestgehend zu verbieten versuchen, sind das Papier nicht wert, auf das 

sie gedruckt werden; und Urteile wie das Gegenständliche dienen bestenfalls der Befriedigung eines 

Rachedurstes jener, die – ob berechtigt oder unberechtigt – glauben, dass Angehörige der anderen 

G uppe ih e I te esse  ‚ ide e htli h‘ e letzt ha e . Das mag – nachdem wir professionellen 

A häologI e  auf de  “eite stehe , de e  I te esse  zu de  ‚ e ht äßige ‘ I te esse  e klä t 
wurden, wenn auch primär von uns selbst, weil wir die institutionelle Anbindung an den Staat und an 

die ‚E pe te status‘ e leihe de Wisse s hafts elt hatte  u d ha e , as u s e lau t hat Gesetze i  
unserem Sinn zu machen – fü  a he o  u s e otio al ef iedige d sei , eil i  e e  ‚Re ht 

eko e ‘ as kei  Wu de  ist, nachdem wir die rechtlichen Regeln gemacht haben und sie 

Großteils auch exekutieren dürfen), aber emotionale Befriedigung kann nicht unser Ziel sein: was wir 

brauchen, sind Lösungen, die den entstehenden Schaden reduzieren. 

Die zwar an sich kaum überraschen könnende, aber dennoch erschreckende, Einigkeit des 

Meinungsbildes unter professionellen ArchäologInnen zu den von mir gestellten Fragen zum 

Barbarenschatz-Urteil weist darauf hin, dass wir in der Frage des archäologischen Kulturgüterschutzes 

schon lange vergessen haben unsere eigenen Annahmen und die Auswirkungen unseres Handelns 

selbstkritisch zu hinterfragen. Vielmehr scheint diese Meinungsgleichschaltung – denn von nichts 

anderem kann man in diesem Zusammenhang sprechen – darauf hinzuweisen, dass es sich bei der 

Meinung der professionellen ArchäologInnen um eine erlernte Meinung handelt, die als Dogma von 

de  Leh ka zel he a  geleh t u d i  kei es egs „he s haftsf eie  Ju g ,  i e fa hli he  
Diskurs durch stetige Wiederholung verstärkt i d u d si h da it als ‚diszipli ie tes‘ 
fachwissenschaftliches Denken perpetuiert, gleichgültig welche Auswirkungen es in der Realität hat. 

Die „“el st e pfli htu g zu  “a hhaltigkeit  Ju g ,  s hei e  i  i  diese  )usa e ha g 
schon lange aufgegeben zu haben, wenn wir ihr je gefolgt sein sollten. Denn wir scheinen weder 

wirklich daran interessiert zu sein, ob unser Handeln tatsächlich dazu führt, dass wir die erwünschten 

Ziele dieses Handelns auch tatsächlich erreichen – sonst müssten wir hier weit häufiger 

Untersuchungen anstellen, was denn nun dessen Auswirkungen sind – noch in Anbetracht des 

offensichtlichen Versagens dieses Handelns (wenigstens in Hinblick auf die erwünschten 

Handlungsziele) unser Verhalten auch nur in irgendeiner Weise zu verändern zu versuchen. Vielmehr 

tun wir das, von dem eigentlich gerade alle ArchäologInnen wissen sollten, dass es keine gute Idee ist, 

wenn man sich in einer Grube findet, aus der man nicht mehr herauskommt: wir wollen noch mehr 

von dem, was diese Grube erzeugt hat, statt dass wir endlich damit aufhören weiter zu schaufeln. Wir 

wollen gar nicht wissen, was für Auswirkungen unser Handeln tatsächlich hat, weil unser dogmatischer 

archäologischer Glaube bereits sagt, was für Auswirkungen unser Handeln haben muss; und wenn sich 

die Realität nicht an diese Glaubenswahrheit hält, dann stimmt etwas mit der Realität nicht, nicht etwa 

mit unserem Glauben. Unsere Vorurteile sind uns in diesem Bereich wichtiger als die Erkenntnis der 

Wirklichkeit, der wir uns eigentlich als WissenschafterInnen verschrieben haben sollten; sind wichtiger 

als die Sache, der zu unterwerfen wir uns angeblich selbst verpflichtet haben (Jung 2010, 22-3). 

Es ist die Aufgabe der Justiz zu beurteilen, ob Menschen, die möglicherweise geltende Gesetze 

gebrochen haben könnten, das auch tatsächlich getan haben; und wenn dies erwiesen wurde jene, 

die das getan haben, entsprechend den geltenden Gesetzen zu bestrafen. Das hat die Justiz im 

gegenständlichen Fall wohl auch gemacht. Was nicht die Aufgabe der Justiz ist, ist sich zu fragen, 

welche Auswirkungen Urteile wie das Gegenständliche auf die Archäologie und im Bereich des 

Schutzes archäologischer Funde und Informationen hat; genauso wenig ist es ihre Aufgabe sich zu 

überlegen, wie man den bestmöglichen Schutz archäologischer Funde und Informationen erreichen 

kann. 
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Die letztgenannten Aufgaben sind vielmehr unsere Aufgaben, weil wir die wissenschaftlichen 

ExpertInnen für Archäologie und archäologische Denkmalpflege sind, die dafür auch lange und um 

teures Geld ausgebildet werden und denen diese Aufgaben auch – wenigstens jenen von uns, die vom 

Staat als Experten für solche Fragen angestellt und bezahlt werden – von der Bevölkerung als auch 

von uns selbst aufgetragen wurden. Dennoch haben wir diese Aufgaben über die letzten 45 Jahre 

hinweg sträflich vernachlässigt und uns – statt als wissenschaftliche ExpertInnen das zu tun, wofür wir 

ausgebildet und bezahlt werden, nämlich systematisch wissenschaftlich anhand von empirisch aus der 

Beobachtung der Wirklichkeit gewonnenen Daten zu untersuchen, welche (gesetzlichen oder 

so stige  Regelu ge  u d el he ‚p ofessio elle ‘ Ha dlu gs eise  dazu füh e , dass 
archäologische Funde und Informationen bestmöglich erhalten werden können, und dann auf Basis 

der daraus gewonnenen Erkenntnisse entsprechend zu handeln bzw. der Politik sachdienliche 

Handlungsempfehlungen zu geben – von unseren persönlichen Vorlieben, Vorurteilen, Wünschen und 

Interessen leiten lassen.  

Sich ausschließlich darauf zu berufen, dass es ja ohnehin Gesetze und Regeln gibt und sich auch jene, 

die sie derzeit brechen, gefälligst an diese halten sollten, genügt dabei nicht. Ebenso wenig genügt es 

darauf zu verweisen, dass die, die sich nicht an diese Gesetze und Regeln halten, daran schuld sind, 

dass Schaden eintritt, der vermieden worden wäre, wenn sie sich doch nur an die Gesetze und Regeln 

gehalten hätten. Die Gesetze und Regeln sind schließlich von uns gemacht; und wenn sie nicht 

funktionieren, weil sich zahlreiche Menschen nicht an sie halten, dann ist es unsere Aufgabe entweder 

Methoden zu finden, mittels derer man die, die sich bisher nicht an diese Gesetze und Regeln halten, 

dazu bewegen kann das hinkünftig doch zu tun, oder auf anderem Weg andere Gesetze und Regeln 

zu machen, an die sich die meisten archäologieinteressierten Menschen halten; z.B. indem man 

Kompromisse findet, die auch für jene, die mit den derzeit geltenden Gesetzen und Regeln nicht 

einverstanden sind, einen gangbaren Weg darstellen.  

Dazu genügt es jedenfalls nicht zu sage  ‚das ist e ote ‘ u d, wenn man gelegentlich jemanden 

erwischt, der etwas Verbotenes getan hat, diesen mit der vollen Härte des Gesetzes zu bestrafen. 

Denn die gesetzliche Strafe verhindert nicht den Schaden, den wir verhindern sollten, sondern bestraft 

bloß jenen, dem die Gesetze die Schuld für die Verursachung des bereits entstandenen Schadens 

zuweisen. Und die Bestrafung ist, wie gesagt, die Aufgabe der Justiz; unsere ist hingegen den Schaden 

möglichst zu minimieren oder, wenn geht, sogar gänzlich zu verhindern. Muss also die Justiz ihre 

Aufgabe erfüllen, dann haben wir bei unserer Aufgabe versagt. 

Umfragen wie die hier Vorliegende zeigen deutlich, dass der derzeit im deutschen Sprachraum 

gewählte Weg der falsche Weg ist, dass wir eben dabei versagen unsere Aufgaben zu erfüllen, und 

dass es höchst an der Zeit ist unsere Aufgaben auch tatsächlich zu erledigen und unser Handeln 

entsprechend der aus den von uns durch empirische Untersuchungen gewonnenen 

Schlussfolgerungen und Erkenntnissen abzuändern. Denn tun wir das nicht, dann bekommen wir zwar 

vielleicht vor Gericht Recht, aber die Archäologie ist dennoch (oder gerade deswegen) zerstört. 
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Anhang 1: Gesamtverteilung der Antworten auf die Fragen 

 

Abb. 24: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚Ich halte das Barbarenschatz-U teil fü  ge e ht‘  = 
319). 

 

Abb. 25: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚Ich halte das Barbarenschatz-U teil fü  u ge e ht‘ 
(n = 316). 
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Abb. 26: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚Meiner Meinung nach war das Barbarenschatz-Urteil 

zu hart‘  = 7). 

 

Abb. 27: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚ Meiner Meinung nach war das Barbarenschatz-

Urteil nicht hart genug‘  = 8). 
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Abb. 28: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚Meiner Meinung nach hätte der Barbarenschatz-

Finder freigesprochen werden sollen‘  = 7). 

 

Abb. 29: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚ Meiner Meinung nach hätte der Barbarenschatz-

Finder gar nicht angeklagt werden sollen ‘  = 8). 
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Abb. 30: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚ Meiner Meinung nach hätte der Barbarenschatz-

Finder für seinen Fund belohnt werden sollen‘  = . 

 

Abb. 31: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚ Das Barbarenschatz-Urteil hat meine  Meinung von 

professionellen ArchäologInnen verbessert‘  = 4). 
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Abb. 32: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚ Das Barbarenschatz-Urteil hat meine  Meinung von 

professionellen ArchäologInnen verschlechtert‘  = 5). 

 

Abb. 33: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚ Ich melde schon derzeit alle meine Funde den 

zuständigen Behörden ‘ (n = 301). 
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Abb. 34: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚ Das Barbarenschatz-Urteil bewegt mich dazu künftig 

meine Funde den Behörden eher zu melden ‘  = 299). 

 

Abb. 35: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚ Das Barbarenschatz-Urteil bewegt mich dazu künftig 

meine Funde den Behörden eher zu verheimlichen‘  = 02). 
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Abb. 36: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚ Ich melde meine Funde prinzipiell nicht den 

zuständigen Behörden ‘  = 03). 

 

Abb. 37: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚ Beim Barbarenschatz-Urteil ging es um den Schutz 

archäologischer Funde und Informationen‘  = 5). 
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Abb. 38: Gesamtverteilung der Reaktionen auf die Aussage ‚ Beim Barbarenschatz-Urteil ging es um die 

Enteignung des Finders zugunsten des Landes ‘  = . 

Die Gesamtverteilung der Antworten auf die verbleibenden Fragen wurde bereits im Kapitel über die 

Zusammensetzung der Stichprobe (Abb. 1, 2, 3 und 5) wiedergegeben und wir daher an dieser Stelle 

nicht noch einmal wiederholt. 

Anhang 2: Korrelationstabelle 
Variable 1 Variable 2 Korrelation Signifikanz 

Urteil gerecht Urteil ungerecht -0.869 <0.01 

Urteil zu hart Urteil nicht hart genug -0.701 <0.01 

Urteil gerecht Freispruch -0.588 <0.01 

Urteil gerecht Urteil zu hart -0.587 <0.01 

Urteil gerecht keine Anklage -0.566 <0.01 

Urteil zielt auf Schutz von 

Archäologie 

Urteil zielt auf Enteignung des 

Finders 

-0.563 

 

<0.01 

 

Urteil gerecht Belohnung -0.54 <0.01 

Urteil nicht hart genug Freispruch -0.506 <0.01 

Urteil gerecht 

 

Werde künftig eher 

verheimlichen 

-0.489 

 

<0.01 

 

Urteil nicht hart genug Belohung -0.487 <0.01 

Urteil gerecht 

 

Urteil zielt auf Enteignung des 

Finders 

-0.483 

 

<0.01 

 

Urteil ungerecht 
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-0.458 

 

<0.01 

 

Urteil nicht hart genug keine Anklage -0.455 <0.01 
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Urteil gerecht 

 

Meinung von ArchäologInnen 

verschlechtert 

-0.449 

 

<0.01 

 

Urteil ungerecht Urteil nicht hart genug -0.444 <0.01 

Urteil ungerecht 

 

Meinung von ArchäologInnen 

verbessert 

-0.314 

 

<0.01 

 

Urteil ungerecht Werde künftig eher melden -0.284 <0.01 

Urteil gerecht Melde Funde prinzipiell nicht -0.243 <0.01 

Urteil ungerecht Melde schon derzeit alle Funde -0.223 <0.01 

Urteil gerecht Melde schon derzeit alle Funde 0.204 <0.01 

Urteil ungerecht Melde Funde prinzipiell nicht 0.229 <0.01 

Urteil gerecht Werde künftig eher melden 0.243 <0.01 

Urteil gerecht 

 

Meinung von ArchäologInnen 

verbessert 

0.365 

 

<0.01 

 

Urteil gerecht Urteil nicht hart genug 0.375 <0.01 

Urteil gerecht 

 

Urteil zielt auf Schutz von 

Archäologie 

0.467 

 

<0.01 

 

Urteil ungerecht 

 

Meinung von ArchäologInnen 

verschlechtert 

0.469 

 

<0.01 

 

Melde Funde prinzipiell nicht 

 

Werde künftig eher 

verheimlichen 

0.502 

 

<0.01 

 

Urteil ungerecht 

 

Werde künftig eher 

verheimlichen 

0.516 

 

<0.01 

 

Urteil ungerecht 

 

Urteil zielt auf Enteignung des 

Finders 

0.522 

 

<0.01 

 

Urteil ungerecht Belohnung 0.598 <0.01 

Urteil zu hart keine Anklage 0.611 <0.01 

Urteil ungerecht keine Anklage 0.63 <0.01 

keine Anklage Belohnung 0.635 <0.01 

Urteil ungerecht Urteil zu hart 0.657 <0.01 

Urteil ungerecht Freispruch 0.659 <0.01 

Freispruch Belohnung 0.66 <0.01 

Urteil zu hart Freispruch 0.67 <0.01 

Freispruch keine Anklage 0.786 <0.01 
Tabelle 1: Korrelationskoeffizienten 

Anhang 3: Der Fragebogen 
Beantworten Sie bitte, inwieweit die nachstehenden Aussagen Ihrer Meinung nach bzw. auf Sie 

zutreffen. Bei skalierten Antwortmöglichkeiten (Auswahl von 1 bis 5) bedeuten die Skalenwerte stets 

das Folgende: 1 = Trifft gar nicht zu, 2 = Trifft eher nicht zu, 3 = Ich bin in Bezug auf diese Aussage 

unentschieden, 4 = Trifft eher zu, 5 = Trifft vollständig zu. 

Fragen zum Barbarenschatz-Urteil 

1. Ich halte das Barbarenschatz-Urteil für gerecht  

1 

2 

3 
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4 

5 

2. Ich halte das Barbarenschatz-Urteil für ungerecht  

1 

2 

3 

4 

5 

3. Meiner Meinung nach war das Barbarenschatz-Urteil zu hart  

1 

2 

3 

4 

5 

4. Meiner Meinung nach war das Barbarenschatz-Urteil nicht hart genug  

1 

2 

3 

4 

5 

5. Meiner Meinung nach hätte der Barbarenschatz-Finder freigesprochen werden sollen  

1 

2 

3 

4 

5 

6. Meiner Meinung nach hätte der Barbarenschatz-Finder gar nicht angeklagt werden sollen  

1 

2 

3 

4 

5 

7. Meiner Meinung nach hätte der Barbarenschatz-Finder für seinen Fund belohnt werden 

sollen  

1 

2 

3 

4 

5 

8. Das Barbarenschatz-Urteil hat meine Meinung von professionellen ArchäologInnen 

verbessert  

1 

2 
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3 

4 

5 

9. Das Barbarenschatz-Urteil hat meine Meinung von professionellen ArchäologInnen 

verschlechtert  

1 

2 

3 

4 

5 

10. Ich melde schon derzeit alle meine Funde den zuständigen Behörden  

1 

2 

3 

4 

5 

11. Das Barbarenschatz-Urteil bewegt mich dazu künftig meine Funde den Behörden eher zu 

melden  

1 

2 

3 

4 

5 

12. Das Barbarenschatz-Urteil bewegt mich dazu künftig meine Funde vor den Behörden eher 

zu verheimlichen  

1 

2 

3 

4 

5 

13. Ich melde meine Funde prinzipiell nicht den zuständigen Behörden  

1 

2 

3 

4 

5 

14. Beim Barbarenschatz-Urteil ging es um den Schutz archäologischer Funde und 

Informationen  

1 

2 

3 

4 

5 
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15. Beim Barbarenschatz-Urteil ging es um die Enteignung des Finders zugunsten des Landes  

1 

2 

3 

4 

5 

Angaben zur Person 

16. Ich bin  

professioneller Archäologe / professionelle Archäologin (1) 

ehrenamtlicher Metallsucher / ehrenamtliche Metallsucherin mit 

Nachforschungsbewilligung (2) 

Metallsucher / Metallsucherin ohne Nachforschungsbewilligung (3) 

an Archäologie interessiert, suche jedoch nicht mit Metallsuchgerät nach Funden (4) 

17. Ich lebe in  

Baden-Württemberg (1) 

Bayern (2) 

Berlin (3) 

Brandenburg (4) 

Bremen (5) 

Hamburg (6) 

Hessen (7) 

Mecklenburg-Vorpommern (8) 

Niedersachsen (9) 

Nordrhein-Westfalen (10) 

Rheinland-Pfalz (11) 

Saarland (12) 

Sachsen (13) 

Sachsen-Anhalt (14) 

Schleswig-Holstein (15) 

Thüringen (16) 

Österreich (17) 

Schweiz (18) 

In einem anderen Land (19) 

18. Mein Geschlecht ist  

Männlich (1) 

Weiblich (2) 

Sonstiges (3) 

19. Mein Alter ist  

20 Jahre oder jünger (1) 

21-30 Jahre (2) 

31-40 Jahre (3) 

41-50 Jahre (4) 

51-60 Jahre (5) 

61-70 Jahre (6) 

71-80 Jahre (7) 
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81 Jahre oder älter (8) 

Nach nicht skalierten Antworten in Klammer angegebene Nummern geben den Wert an, der dieser 

Antwort zu dieser Frage in der computerunterstützten statistischen Auswertung zugewiesen wurde. 

Damit können alle vollanonymisierten Rohdaten, die im SPSS-Fileformat (.sav) unter der Adresse 

http://archaeologieforum.at/index.php/bibliothek/download/5-denkmalpflege/83-barbarenschatz-

urteil-umfragedaten im Internet als Open Data unter einer Creative Commons Attribution 4.0 

International License verfügbar sind, entsprechend interpretiert werden. Bei Bedarf kann die 

vollanonymisierte Datentabelle auch in anderen gängigen Datenformaten zur Verfügung gestellt 

werden, bei Interesse daran, wenden Sie Sich bitte mit einer demenstprechenden Anfrage an den 

Autor dieser Studie. 

http://archaeologieforum.at/index.php/bibliothek/download/5-denkmalpflege/83-barbarenschatz-urteil-umfragedaten
http://archaeologieforum.at/index.php/bibliothek/download/5-denkmalpflege/83-barbarenschatz-urteil-umfragedaten

